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1 PRAAMBEL

Die wachsenden Anforderungen an den Pflegeberuf im Operationsbereich umfassen die Zunahme
multimorbider Patientinnen*Patienten als Folge der demografischen Entwicklung, die Verkiirzung der
Verweildauer, die Verdnderungen der organisatorischen Rahmenbedingungen sowie die Zunahme
ambulanter Operationen und den Umgang mit dem rasanten Anstieg an Wissen und Behandlungs-
moglichkeiten in Medizin und Pflege.

Der Universitétslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich ist ein modular aufge-
bauter Lehrgang mit dem Ziel, personale, soziale und fachliche Kompetenzen zu erlangen, um den
wachsenden Anforderungen fur die Spezialaufgaben im Operationsbereich und dem gesetzlichen
Auftrag an der Pflegeforschung mitzuwirken entsprechen zu kénnen.

Zur Ausbildung der entsprechenden Kompetenzen bietet die PMU die Qualifizierung zur Akademi-
schen Expertin*zum Akademischen Experten fir Pflege im Operationsbereich. Der Universitétslehr-
gang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich ist ein innovatives, modular aufgebautes
Bildungsprogramm auf tertiérem Niveau.

2 RECHTSGRUNDLAGE UND GELTUNGSBEREICH

Dem Antrag der PMU vom 28. 03. 2014 auf Verléngerung der institutionellen Akkreditierung wurde
gemdaB 88 24 und 25 Hochschul-Qualitétssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBI. | Nr. 74/2011 idgF
und § 2 Privatuniversitatengesetz (PUG), BGBI. | Nr. 74/2011 idgF, in Verbindung mit § 56 Allge-
meines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991 idgF, am 11. 11. 2014 statt-
gegeben. Die Akkreditierung erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren (§ 24 Abs. 7 HS-QSG) und ist
dariber hinaus fur die Laufzeit des 2020 eingeleiteten Reakkreditierungsverfahrens bis zu dessen
Abschluss weiterhin gultig.

Die Rechtsgrundlagen fir den Universitatslehrgang bilden das Gesundheits- und Krankenpflegege-
setz (GuKG, BGBI. | Nr. 108/1997, Novelle 2016), die Gesundheits- und Krankenpflege-Spezial-
aufgaben-Verordnung (GuK-SV) und das Privatuniversitdtengesetz (PUG, BGBI. | Nr. 74/2011 idgF).

Der Universitéatslehrgang wird unter Bericksichtigung der Gesundheits- und Krankenpflege-Spezial-
aufgaben-Verordnung, BGBI. Il Nr. 452/2005, durchgefuhrt. In der Konzeption des Universitétslehr-
gangs sind alle Inhalte der GuK-SV bericksichtigt.

3 DER LEHRGANG IM UBERBLICK

Bezeichnung des Lehrgangs Universitatslehrgang — Sonderausbildung Pflege im
Operationsbereich

Ubersetzung der Lehrgangsbezeichnung in | University Program Operating Theatre Nursing
Englisch fir Marketingzwecke

Studienart Universitatslehrgang

Organisationsform berufsbegleitend

Studienform présenzgebunden (abwechselnd Theorie- und Praxis-
phasen)
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Umfang in  ECTS Anrechnungspunkte | 60 ECTS
(ECTS = Europien Credit Transfer & Accu-
mulation System)

Daver des Lehrgangs 2 Semester

Max. Studienplétze 50

Unterrichtssprachen Deutsch

Akademische Bezeichnung Akademische Expertin*Akademischer Experte fir

Pflege im Operationsbereich

Zusétzlich zur Lehrgangsgebihr (siehe Ausbildungsvertrag) fallen fir eventuelle Dienstleistungen,
z. B. Beurlaubung, weitere Gebihren an, siehe Gebihrenblatt.

4  AUSBILDUNGSZIELE

Der Universitatslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich dient der Vermittlung von
Kompetenzen, um den aktuellen Anforderungen fir die Spezialaufgaben der Pflege im Operations-
bereich zu entsprechen und wird unter Beriicksichtigung der Gesundheits- und Krankenpflege-Spe-
zialaufgaben-Verordnung, BGBI. Il Nr. 452/2005, durchgefuhrt.

Die Absolventinnen*Absolventen sollen beféhigt werden, die in § 21 GuKG idgF genannten Aufga-
ben wie Vorbereitung, Mitwirkung und Nachbetreuung bei operativen Eingriffen kompetent zu erfl-
len. Dazu zghlen insbesondere die perioperative Betreuung der Patientinnen*Patienten unter Beriick-
sichtigung ihrer individuellen Bedurfnisse, das Instrumentieren in allen operativen Fachrichtungen,
die Mitwirkung bei der Planung und Organisation des Operationsbetriebs, die Desinfektion, Sterili-
sation und Wartung der bei der Operation bendtigten Instrumente sowie pré- und postoperative
Betreuung der Patientinnen*Patienten im Operationsbereich.

5  ZULASSUNG

5.1 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

Zur Aufnahme in den Universitédtslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich
gelten die im § 7 GuK-SV genannten Voraussetzungen, insbesondere das Diplom bzw. die
Berufsberechtigung fir den gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege.

Nach Maflgabe vorhandener Plétze und unter Bedachtnahme auf die beruflichen Erfordernisse
kénnen auch Angehdrige anderer Gesundheitsberufe in den Universitétslehrgang aufgenom-
men werden, sofern sie aus fachlicher Sicht aufgrund ihrer Vorbildung fir den Universitétslehr-
gang oder Teile des Universitétslehrgangs geeignet sind. In diesen Féllen ist eine formlose
Bestdtigung Uber die absolvierten Ausbildungsinhalte auszustellen.

Die Nachweise der Erfullung der Zulassungsvoraussetzungen sind beim Aufnahmegespréch
oder sofern das Aufnahmegespréch online stattfindet am ersten Prasenztag an der Universitét
im Original vorzulegen. Die PMU kann auch zu jedem spéteren Zeitpunkt die Vorlage von
Originaldokumenten verlangen.
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5.2

5.3

6.2

Vorbehaltliche Zulassung

Eine vorbehaliliche Zulassung zum Lehrgang kann erfolgen, sofern aus den Bewerbungsun-
terlagen ersichtlich ist, dass die Zulassungsvoraussetzungen binnen sechs Monate nach Beginn
des Lehrgangs erfGllt sind. Lehrgangsbewerberinnen*Lehrgangsbewerber haben geeignete
Nachweise vorzulegen.

Die noch ausstandigen Nachweise der Erfillung der Zulassungsvoraussetzungen und die Frist
zur Erbringung sind als Zusatz zum Ausbildungsvertrag festzuhalten.

Die Entscheidung Uber eine vorbehaltliche Zulassung zum Lehrgang liegt im Ermessen der
Studiengangsleitung. Es besteht kein Anspruch auf vorbehaltliche Zulassung seitens der Lehr-
gangsbewerberin*des Lehrgangsbewerbers.

Sofern der Nachweis nicht binnen der vereinbarten Frist erbracht wird, erlischt die Zulassung.
Es besteht kein Anspruch auf Rickzahlung bereits geleisteter Studien- und/oder sonstiger Ge-
buhren.

Erléschen der Zulassung

Die Zulassung erlischt, wenn nach Zulassung zum Studium ersichtlich wird, dass eine oder
mehrere Zulassungsvoraussetzungen nicht gegeben ist oder sind. In diesem Fall erfolgt die
Exmatrikulation.

AUSWAHL- UND AUFNAHMEVERFAHREN

Bewerbung — Bewerbungsunterlagen

Bewerbungsunterlagen

e Berufsberechtigung fir den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege (Ko-
pie)

e aussagekréaftiges Motivationsschreiben

e lebenslauf

e Staatsbirgerschaftsnachweis

Wird ein akademischer Titel angegeben, so ist hierfir jedenfalls der Nachweis der Hochschule
Uber die Verleihung dieses Titels zu erbringen.

Auswahlverfahren

Uber die Aufnahme in den Universitétslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbe-
reich entscheidet die Leitung des Universitétslehrgangs.

Vor der Aufnahme in den Universitatslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbe-
reich wird ein Aufnahmegesprdch mit den Bewerberinnen*Bewerbern durchgefihrt.

Die Auswahl der Bewerberinnen*Bewerber hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der
angestrebten Tatigkeit zu erfolgen, wobei insbesondere die bisherige berufliche Tétigkeit und
die Ergebnisse des Aufnahmegespréchs heranzuziehen sind.

Die ausgewdhlten Studierenden werden der Vorsténdin*dem Vorstand des Instituts fir Pflege-
wissenschaft und -praxis unter Ubermittlung aller relevanten Unterlagen nachrichtlich genannt.
Die Vorsténdin*der Vorstand des Instituts fir Pflegewissenschaft und -praxis erhélt ein Veto-
recht, welches ihr*ihm erlaubt, im begrindeten Einzelfall die Aufnahme von Studierenden in
die PMU abzulehnen.

Nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens haben sich alle aufgenommenen Studierenden als
auBerordentliche Hérerinnen*Hérer der PMU zu inskribieren.
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7  ANERKENNUNG VON VORLEISTUNGEN

»Anerkennung” bezeichnet das Gutschreiben bereits erbrachter Studien- oder Lernleistungen, sodass
einzelne Lehrveranstaltungen nicht besucht oder Prifungsleistungen nicht erbracht werden missen.

In Anlehnung an § 65 (6) GuKG gilt fir Anerkennungsverfahren Folgendes:

Prifungen und Praktika, die im Rahmen

= eines Universitats- oder Fachhochschulstudiums,

= einer Sonderausbildung oder Weiterbildung nach den Bestimmungen des GuKG oder

= einer sonstigen hdheren Ausbildung

erfolgreich absolviert wurden, sind auf die entsprechenden Prifungen und Praktika des Universitats-
lehrgangs durch die Leitung des Universitatslehrgangs insoweit anzurechnen, als sie nach Inhalt und
Umfang gleichwertig sind.

Dabei werden folgende Kriterien anhand der vorgelegten Zeugnisse und Ausziige aus den entspre-

chenden Studienplédnen oder Curricula geprift:

= addquater Umfang an Stunden, Leistungen und Anforderungen der Lehrgénge

=  Gleichwertigkeit, sowohl von der Zielsetzung als auch von der inhaltlich-thematischen Ausrich-
tung und Schwerpunktsetzung

Die Anerkennung erfolgt immer auf Basis der im Curriculum beschriebenen Lernziele derjenigen
Lehrveranstaltung, um deren Anerkennung Studierende ersuchen. Wesentlich fir die Anerkennung
ist, dass die Lernziele der jeweiligen Lehrveranstaltung nachgewiesenermafien erreicht wurden. Da-
bei ist unerheblich, ob diese Lernziele in einer oder mehreren vorherigen Lehrveranstaltungen erreicht
wurden, ob die Lernziele im Rahmen von postsekundéarer Lehre oder z. B. im Rahmen von beruflichen
oder ehrenamtlichen Tatigkeiten, auBBerhochschulischen Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen etc.
erreicht wurden und ob der Arbeitsaufwand zum Erwerb dieser Lernziele dem fir die jeweilige Lehr-
veranstaltung zugewiesenen Kontingent an ECTS Anrechnungspunkten entspricht.

Die PMU kann absolvierte Prifungen gemdaB § 78 Abs. 1 Z 2 lit. b und ¢ UG bis zu einem Héchst-
ausmaf} von 60 ECTS-Anrechnungspunkten sowie berufliche oder auferberufliche Qualifikationen
bis zu einem Héchstausmaf3 von 60 ECTS-Anrechnungspunkten anerkennen. Diese Anerkennungen
sind bis zu einem HéchstausmaB von insgesamt 90 ECTS-Anrechnungspunkten zuléssig. Anerken-
nungen von anerkannten postsekundéren Bildungseinrichtungen gemdf § 51 Abs. 2 Z 1 UG sind
unbegrenzt méglich.

Studierende beantragen die Anerkennung unter Beibringung geeigneter Nachweise, die eine Beur-
teilung der Erfillung der Lernziele erméglichen. Die Anerkennung erfolgt durch die Studiengangslei-
tung, welche zur Beurteilung des Anerkennungsersuchens Lehrende der betreffenden Lehrveranstal-
tung hinzuziehen muss. Sofern die ErfGllung der Lernziele der anzuerkennenden Lehrveranstaltung
vollstéindig nachgewiesen werden kann, wird diese anerkannt und im Zeugnis ohne Note und mit
dem Vermerk ,anerkannt” aufgelistet. Sollte die Erfillung der Lernziele nicht vollstéindig nachgewie-
sen werden kénnen, kann die Studiengangsleitung in Absprache mit der*dem Lehrveranstaltungsver-
antwortlichen auch Teile der Lehrveranstaltung erlassen. Die Gbrigen Teile der Lehrveranstaltung sind
gemdf Curriculum zu absolvieren und zu benoten.
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8.2

9.2

IMMATRIKULATION, INSKRIPTION

Immatrikulation, Inskription

Lehrgangsteilnehmende werden als auBBerordentliche Studierende an der PMU immatrikuliert.
Immatrikulierte Studierende inskribieren einzelne Studienangebote der PMU, dazu zéhlen
grundsténdige und postgraduelle Studiengénge sowie Universitétslehrgénge. Die Inskription
erfolgt durch Bezahlen des Studienbeitrags und des OH-Beitrags nach den Regeln des jewei-
ligen Studienangebots fir vereinbarte Zeitrdume (Semester, Jahr, Kursdauer etc.). Die Inskrip-
tion ist Bedingung fir den Besuch von Lehrveranstaltungen.

Studierendenausweis

Studierende erhalten zu Studienbeginn fir die gesamte Studiendauer einen Studierendenaus-
weis mit Chipkartenfunktion mit allen relevanten Berechtigungen. Dieser Ausweis gilt nicht als
Identitétsnachweis. Bei Verlust des Ausweises ist eine Gebihr zu entrichten.

ANWESENHEIT, BEURLAUBUNG UND FREISTELLUNG
Anwesenheit

Fur Studierende besteht eine verpflichtende Anwesenheit bei allen Lehrveranstaltungen und
praktischen Einsdtzen im entsprechenden Stundenausmaf3 nach GuK — SV § 10.

Krank- und Gesundmeldungen, Ersatzleistungen

9.2.1  Abwesenheiten bzw. Fehlzeiten bestehen, wenn Krankheit oder andere Ereignisse Stu-
dierende hindern, an einer Lehrveranstaltung teilzunehmen. Wenn Studierende an-
dere Studierende in ihrer Teilnahme am Unterricht behindern oder die Sicherheit
(z. B. im Labor) durch ihr Verhalten geféhrden, dann sind Lehrende berechtigt, Stu-
dierende temporér vom Unterricht auszuschlieBen, wobei der Ausschluss vom Unter-
richt einem unentschuldigten Fernbleiben fir die gesamte Lehrveranstaltungseinheit
des jeweiligen Tags gleichzusetzen ist.

9.2.2 Im Krankheitsfall oder bei gleich zu haltenden begrindeten Abwesenheiten ist
der*dem jeweiligen Lehrveranstaltungsverantwortlichen und der Studiengangsorga-
nisation eine Information im Voraus bzw. unmittelbar nach Eintreten der Verhinde-
rung schriftlich zu Ubermitteln. Bei Erkrankung ist ab dem ersten Tag ein arztliches
Attest vorzulegen und die Studiengangsleitung Uber Krank- und Gesundmeldung zu
informieren.

9.2.3  Ersatzleistung, z. B. Studierende, welche die Mindestanwesenheit einer Lehrveranstal-
tung unterschreiten, missen bei der*dem Lehrenden um Zuteilung einer Ersatzleis-
tung ersuchen (z. B. Schreiben eines themenbezogenen Essays, Ausarbeitung eines
vorgegebenen Themas), um verséumte Zeit wieder aufzuholen. Diese Vereinbarung
zwischen Lehrenden und Studierenden ist der Studiengangsleitung schriftlich mitzu-
teilen.

9.2.4  Bei Vorliegen besonderer Grinde (z. B. Krankheit, Notfdlle in der nahen Familie)
kann die Studiengangsleitung im Einvernehmen mit der*dem Lehrveranstaltungsver-
antwortlichen etc. die Mindestanwesenheit einer Lehrveranstaltung individuell herab-
setzen, sofern das Erreichen des Ausbildungsziels nicht geféhrdet ist. Von dieser in-
dividuellen Regelung unberihrt bleibt die Mindestanwesenheit fir alle Gbrigen Stu-
dierenden. Die Senkung der Mindestanwesenheit im Einzelfall begrindet jedenfalls
kein Prajudiz fur allféllige nachfolgende, éhnlich oder gleich gelagerte Einzelfélle.
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9.3 Beurlaubung und Freistellung

Fur die Unterbrechung des Universitatslehrgangs — Sonderausbildung Pflege im Operations-
bereich gelten die unten angefihrten Regelungen fir Sonderausbildungen aus § 11 GuK-SV:

(1) Die Sonderausbildungen sind — vorbehaltlich Absatz (2) — ohne Unterbrechung durchzu-
fhren. Die zeitlich getrennte Abhaltung der Basisausbildung und der speziellen Zusatzausbil-
dung gemaf den Anlagen 3 bis 6 gilt nicht als Unterbrechung der Sonderausbildung.

(2) Eine Unterbrechung ist zuléssig:

1. for Zeitrdume, fur die das Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG) Beschéftigungsverbote
vorsieht, und zwar auch dann, wenn die Ausbildungsteilnehmerin nicht in einem
Dienstverhdlinis steht;

2. for Zeitrdume, fir die das Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), das Kinderbetreuungs-
geldgesetz (KBGG), das Véter-Karenzgesetz (VKG) oder vergleichbare dsterreichische
Rechtsvorschriften eine Karenz vorsehen, und zwar auch dann, wenn die Ausbildungs-
teilnehmerin*der Ausbildungsteilnehmer nicht in einem Dienstverhdlinis steht;

3. fir Zeiten des Présenz- oder Ausbildungsdiensts nach dem Wehrgesetz 2001 (WG
2001) oder des Zivildiensts gemaf Zivildienstgesetz 1986 (ZDG) oder

4. in anderen begrindeten Féllen.

(3) Uber das Vorliegen eines Grundes gemé Absatz (2) Ziffer 4 entscheidet die Leitung der
Sonderausbildung.

(4) Eine Unterbrechung gemaf Absatz (2) Ziffer 4 ist hdchstens bis zur Dauer eines Jahrs
méglich.

(5) Eine Ausbildungsteilnehmerin*ein Ausbildungsteilnehmer, die*der aus einem der in Ab-
satz (2) genannten Grinde die Sonderausbildung unterbrochen hat, ist berechtigt, die Son-
derausbildung zum ehest méglichen Zeitpunkt in jenem Stand fortzusetzen, in dem sie unter-
brochen wurde. Der Zeitpunkt der Fortsetzung ist entsprechend den organisatorischen Még-
lichkeiten von der Leitung festzusetzen.

9.3.1  Fir die Dauer der Beurlaubung fallen keine Studiengebihren an. Studierende in Be-
urlaubung haben weiterhin Zugang zur Bibliothek, zu den elekironischen Plattformen
der PMU und erhalten alle relevanten Informationen zum Studium durch die Studi-
engangsleitung. Fur diese Dienstleistungen wird eine Verwaltungsgebihr eingeho-
ben, die dem Gebihrenblatt des betreffenden Lehrgangs zu entnehmen ist. Die OH-
Beitrage sind fortlaufend zu zahlen.

Die im Ausbildungsvertrag festgelegte Verpflichtung zum regelmdBigen Abrufen der
PMU E-Mail-Adresse bleibt auch wahrend der Beurlaubung bestehen, um den Uber-
blick Gber etwaige PMU-Information und Rechnungen zu gewdhrleisten.

10 CURRICULUM
10.1 Didaktisches Konzept

Das pédagogisch didaktische Konzept des Universitatslehrgangs — Sonderausbildung Pflege
im Operationsbereich orientiert sich an den Empfehlungen der Europdischen Kommission be-
zGglich des Qualifikationsrahmens fir lebenslanges Lernen.

Dem didaktischen Konzept fir den Universitétslehrgang liegen folgende lerntheoretische An-
satze zugrunde: Erfahrungsorientierung, Problemorientierung und Handlungsorientierung. Die
klassischen Lerntheorien, die die theoretische Basis fir diese Ansdtze bilden, sind geméBigter
Konstruktivismus, Kognitivismus und Téatigkeitstheorie.
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Das Einbeziehen unterschiedlicher Lerntheorien erklért sich aus dem breiten Wissensspekirum,
welches im Rahmen der Ausbildung vermittelt wird. Fahigkeiten und Fertigkeiten werden auf
der Basis von tdtigkeitstheoretischen Grundlagen vermittelt. Fir die Vermittlung von Fakten-
wissen wird der kognitionstheoretische Ansatz herangezogen. Um komplexe Zusammenhénge
und Vernetzung von Wissen zu férdern, werden Methoden eingesetzt, die aus den konstrukti-
vistischen Lerntheorien entwickelt wurden.

Der Wissensbegriff ist zentral fir ein konstruktivistisches Lernkonzept. Es erfolgt ein Perspekti-
venwechsel von einer Wissensvermittlung hin zur weitgehend selbst gesteuerten Wissensaneig-
nung. Dabei spielt die Selbststéndigkeit der Studierenden eine wesentliche Rolle.

Im Sinne des geméBigten Konstruktivismus kann Lernen nur erméglicht werden. Eine solche
Erméglichungsdidaktik bietet der*dem Lernenden eine reichhaltige Lernumgebung, die még-
lichst authentische Lernsituationen und unterschiedliche Zugénge zum Wissensgebiet bereit-
stellt. Dabei gewinnt die mediale Gestaltung der Lernumgebung eine besondere Rolle im Lern-
prozess.

Bezogen auf Lernen in Modulen bedeutet dies Lehr- und Lernmethoden einzusetzen, die zur
aktiven Auseinandersetzung anregen, Voraussetzungen fir prozessorientiertes Lernen schaffen,
die Reflexion des Lerngeschehens erméglichen und zur eigenen Verantwortung hinfihren.
Modularisierung bietet Transferméglichkeiten zwischen den Modulen untereinander und ins-
besondere der Theorie und Berufspraxis.

Zur Optimierung der Transferwirksamkeit des Lernens wird im Universitétslehrgang — Sonder-
ausbildung fir Pflege im Operationsbereich ganz besonderes Augenmerk auf den Theorie-
Praxis-Transfer gelegt.

Dieser wird durch die folgenden Elemente gewdhrleistet:
Die Durchfthrung verpflichtender Lern-Transfer-Trainings bzw. Skills-Trainings am dritten Lern-

ort.

Die Umsetzung von neu erworbenem, theoretischem Wissen im Praktikum in Form von Trans-
feraufgaben.

Fallorientierter Unterricht und die Umsetzung des Gelernten in Form einer systematischen Fall-
bearbeitung.

10.2 Lehrveranstaltungstypen und ECTS Anrechnungspunkte

Vorlesungen (VO) fihren in Inhalt und/oder Methoden verschiedener Facher und Studien ein,
geben Uberblick und Orientierung, behandeln einschlégige Basisliteratur und vermitteln
grundlegendes Wissen. Beurteilungen finden im Regelfall aufgrund mindlicher oder schriftli-
cher Abschlussprifungen statt.

Vorlesungen mit Ubungen (VU) sind als Kurse zu verstehen, in denen Fachwissen vermittelt
wird, welches theoretisch sowie praktisch durch aktive Mitarbeit der Studierenden umgesetzt
wird (durch schriftliche Arbeiten, Présentationen, Gruppenarbeiten, etc.). In VU steht aufga-
benbasiertes Lernen im Vordergrund. Fir diese Lehrveranstaltung kann von der Lehrveranstal-
tungsleitung Prifungsimmanenz, d.h. die Beurteilung erfolgt auf Basis von Leistungen, die im
Laufe der Veranstaltung erbracht werden missen, festgelegt werden.

Proseminare (PS) vermitteln fortgeschrittene Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen wissen-
schaftlichen Arbeitens bzw. wissenschaftlicher Methoden und fihren in die Fachliteratur ein.
Sie behandeln Probleme exemplarisch, u.a. durch mindliche und/oder schriftliche Beitrége
bzw. praktische Arbeiten der Studierenden.

Allen Leistungen, die von Studierenden im Rahmen des Studiums zu erbringen sind, werden
ECTS Anrechnungspunkte zugeteilt (ECTS = European Credit Transfer & Accumulation Sys-
tem).
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Ein ECTS Anrechnungspunkt entspricht 25 Arbeitsstunden a 60 Minuten und beschreibt das
Arbeitspensum, welches im Durchschnitt erforderlich ist, um die erwarteten Lernergebnisse zu
erreichen.

Allgemein entspricht ein Studienjahr eines Vollzeitstudiums 1500 Arbeitsstunden und somit
einer Zuteilung von 60 ECTS Anrechnungspunkten.

10.3 Studienplan
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Universitétslehrgang — Sonderausbildung fiir Pflege im Operationsbereich

Modul Nr.
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Modul 8

Modul 9

Modultitel/LV-Titel

Pflegewissenschaft |

1.1 Kritisches Denken und Quellen des Wissens in der Pflege

1.2 EinfGhrung in die Pflegewissenschaft

Professionelles Handeln in der perioperativen Pflege

2.1 Berufskunde und Rechtsgrundlagen fir den Operationsbereich

2.2 Theoretische Aspekte in der Pflege

2.3 Patientinnen-*Patientenmanagement im Operationsbereich

Kommunikation und Organisation

3.1 Beziehungs- und Probleml&ésungsprozesse im Operationsbereich

3.2 Perioperative Planung und Organisation

Hygienemanagement im Operationsbereich

4.1 Mikrobiologie fur Pflegende im Operationsbereich und
organisatorische Aspekte der Krankenhaushygiene

4.2 HygienemafBnahmen im Operationsbereich, einschliefllich
Desinfektion und Sterilisation

Bezugswissenschaftlich-medizinisches Modul |

5.1 Chirurgische Anatomie

5.2 Anésthesie und Noftfallmedizin, einschliefilich Pharmakologie

5.3 Allgemeine chirurgische Gebiete, einschlieBlich
Transplantationschirurgie

5.4 Unfallchirurgische Gebiete

Pflegewissenschaft Il

6.1 Pflegewissenschaft fir Pflegende im Operationsbereich

6.2 Tutorium zum Erstellen und Prasentieren einer Abschlussarbeit

Bezugswissenschaftlich-medizinisches Modul |l

7.1 Hals- und Kopfchirurgie

7.2 Herzchirurgie, GeféBchirurgie und Dermatochirurgie

7.3 Kinderchirurgie, Gyndkologie und Urologie

7.4 Neurochirurgie und Orthopddie

Medizintechnik und Medizinprodukte

8.1 Instrumentenkunde

8.2 Materialkunde

8.3 Medizintechnik, einschlieBlich sicherheitstechnischer Aspekte

Praktikum

9.1 Allgemeinchirurgie oder Unfallchirurgie

9.2 Allgemeinchirurgie oder Unfallchirurgie

9.3  Spezieller chirurgischer Bereich

9.4  Spezieller chirurgischer Bereich

9.5  Validierte Aufbereitungseinheit fir Medizinprodukte

Umfang

2,0 ECTS

5,0 ECTS

5,0 ECTS

4,0 ECTS

5,0 ECTS

4,0 ECTS

6,0 ECTS

4,0 ECTS

25,0 ECTS

10.4 Curriculumskommission

Die Curriculumskommission stellt sicher, dass hinsichtlich Lehrinhalten, Lernzielen und didak-
tischer Gestaltung das Curriculum dem aktuellen Stand der Wissenschaft sowie internationalen
Standards entspricht und geeignet ist, die zum Erreichen des universitatsinternen Akkreditie-
rungsantrag dargestellten Qualifikationsprofils notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. In
ihre Zustandigkeit fallen:

* Inhalte und Lernziele einzelner Lehrveranstaltungen
 Struktur aller Lehrveranstaltungen (Curriculum)
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* didaktisches Konzept des Lehrgangs
* Prifungsmodalitaten

Die Curriculumskommission umfasst mindestens folgende Mitglieder: Dekanin*Dekan des
Fachbereichs, Studiengangsleitung, Lehrende, eine Vertretung der Stabsstelle Qualitatsma-
nagement, von der OH-Vertretung entsandte Studierende und mindestens eine Alumna*ein
Alumnus des Lehrgangs. Weitere interne oder externe Mitglieder kénnen einbezogen werden.

Alle wesentlichen Aspekte der Arbeit der Curriculumskommission sind in einer Geschaftsord-
nung geregelt (Mitglieder, Sitzungsintervalle, Beschlussfassungsmodalitéten, Vorsitz, Protokol-
lierung etc.). Die Curriculumskommission tagt mindestens einmal jghrlich.

Curriculare Anderungen, welche die Curriculumskommission vornimmt, werden nach gering-
fugigen und erheblichen Anderungen unterschieden und wie folgt freigegeben:

Gerlngfuglge Anderungen sind:
Umbenennung einzelner LV

= Anpassung der Lernziele und Lehrinhalte einzelner Lehrveranstaltungen an aktuelle wissen-
schaftliche, technische oder didaktische Entwicklungen

= Anderung des Umfanges einzelner Lehrveranstaltungen < 2 ECTS Anrechnungspunkte

= Verschiebung einzelner Lehrveranstaltungen innerhalb eines Lehrganges bzw. einer Lehr-
gangsstufe

= Anderung des Typs einzelner Lehrveranstaltungen

= Anderung der Prifungsmodalititen einzelner Lehrveranstaltungen

Freigabe:

Entscheidung durch die Curriculumskommission, genehmigungspflichtig durch den GuKG-

Beirat, Kenntnisnahme durch die Dekanin*den Dekan des Fachbereichs

Erhebliche Anderungen sind:

= Anderung des Umfanges einzelner Lehrveranstaltungen > 2 ECTS Anrechnungspunkte

= Anderung der Zuweisung einzelner Lehrveranstaltungen zu Modulen

= zusammenhdngende geringfigige Anderungen mehrerer Lehrveranstaltungen > 10% des
ECTS-Umfanges des gesamten Lehrganges bzw. Lehrganges

= Verschiebung einzelner Lehrveranstaltungen zwischen zwei Studiengdngen (Bachelor []
Master) bzw. Lehrgangsstufen

= Errichtung und/oder Auflassung von Wahlpflichtféchern oder éhnlichen Vertiefungsoptio-
nen

= Anderung der Zulassungsvoraussetzungen

= Anderung(en) nachfolgender Daten wie

Lehrgangsbezeichnung

Abschlusstitel bzw. -grad

Studiendauer und -umfang (ECTS Anrechnungspunkte)

Durchfthrungsort

Organisationsform (berufsbegleitend oder Vollzeit)
o Unterrichtssprache(n)

Freigabe:

Genehmigungspflichtig durch den GuKG-Beirat, Entscheidung durch die Vizerektorin*den Vi-

zerektor fir Studium und Lehre (nach Einbringen in das Leitungsteam-Studium und Lehre durch

die Dekanin*den Dekan des Fachbereichs), Aufnahme in den Jahresbericht gemaf PU-JBVO

(Privatuniversitdten Jahresberichtsverordnung) idgF

O O O O O

Alle curricularen Anderungen sind mittels der von der Stabsstelle Qualitdtsmanagement zur
Verfiigung gestellten Vorlage zu dokumentieren.

For alle Anderungen muss eine eindeutige Regelung bestehen, wie die Umstellung von der
bisherigen auf die neue Form des Curriculums erfolgt.
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11

ORGANISATION UND LEHR- UND LERNRESSOURCEN

Organisationsstruktur und Betreuung

Die Studiengangsorganisation ist die operative Ebene im Bereich Studium und Lehre und be-
treut alle Studierenden und Lehrenden. Die Studiengangsorganisation besteht aus der Studi-
engangsleitung und ggf. weiteren Mitarbeitenden. Die Studiengangsleitung nimmt alle Aufga-
ben betreffend die Organisation, Durchfihrung und Qualitétssicherung des Lehrgangs wahr
und verantwortet diese. Dariber hinaus ist sie fir die Weiterentwicklung des Lehrgangs, spe-
ziell im Rahmen der Curriculumskommission und ggf. unter Einbeziehung unterstitzender Ex-
pertinnen*Experten verantwortlich.

Jeder Studien- bzw. Lehrgang ist einem Fachbereich zugewiesen. Ein Fachbereich stellt ein
nach sachlichen und fachbezogenen Kriterien zusammengefasstes Studien- und Lehr-
gangsangebot der Universitét dar.

Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs koordiniert und vernetzt diese Studienangebote und
nimmt somit eine Briicken- und Beratungsfunktion zwischen den einzelnen Studienangeboten
und der Vizerektorin*dem Vizerektor fir Studium und Lehre wahr. Bei gleichem Studienangebot
an mehreren Standorten werden der jeweils zustdndigen Dekanin*dem jeweils zusténdigen
Dekan des Fachbereichs auch die Leitung der Curriculumsentwicklung und Curriculumskom-
mission Ubertragen.

Die gesamtuniversitdre strategische Verantwortung fir den Bereich Studium und Lehre obliegt
der Vizerektorin*dem Vizerektor fir Studium und Lehre. Die Serviceeinheit Academic Services
sowie die Stabsstelle Qualitétsmanagement unterstitzen die Vizerektorin*den Vizerektor.

Auf der PMU-Homepage sind die jeweils aktuellen Kontakte angegeben.
E-Learning Plattformen und Moodle

Die PMU stellt den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der PMU zur Unterstitzung
der Lehre die Lernplattfform Moodle (https://moodle.pmu.ac.at) sowie das Campusportal
(https://campus.pmu.ac.af) bereit.

Fur die Onlinelehre kédnnen dariber hinaus weitere entsprechende Systeme zur Verfigung
gestellt werden z. B. Microsoft Teams.

Der Zugang erfolgt Gber den PMU-Account. Lehrende ohne PMU-Account erhalten einen ma-
nuell erstellten Zugang nach Anforderung bei der Studiengangsorganisation mittels E-Mail.

Die Lernplattform Moodle dient dem inhaltlichen Austausch.

Die Inhalte werden von Lehrenden direkt oder Gber Mitarbeitende eingestellt und gepflegt.
Jede*jeder, die*der Inhalte einstellt bzw. einstellen lésst, ist verantwortlich und haftbar. Das
Urheber- und Nutzungsrecht der Prifungsfragen sowie Musterldsungen und deren weitere Ver-
wendung bleiben bei den Urheberinnen*Urhebern.

Das Campusportal wird fir die organisatorische Unterstitzung eingesetzt. Es kénnen Zeug-
nisse, Bestdtigungen sowie Rechnungen etc. eingesehen und als PDF heruntergeladen werden.

Beschreibungen zur Verwendung der Systeme sind in den entsprechenden Wissensdatenban-
ken zu finden.

Universitatsbibliothek der PMU

Die Universitatsbibliothek dient den Studierenden der PMU und auch den verschiedenen Aus-
bildungseinrichtungen des Uniklinikums Salzburg als Studienbibliothek. Zusatzlich erfillt sie
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eine Reihe von Aufgaben als zentrale Dienstleistung fur die Universitét und das Uniklinikum
Salzburg. Umfassende Informationen zum Angebot der Bibliothek sind im Internet
https://www.pmu.ac.at/bibliothek zu finden.

Zum Entlehnen von Medien wird der Studierendenausweis benétigt.

Angaben zu den Entlehnungs- und Zugangsregeln sind der Benitzungsordnung der Universi-
tatsbibliothek zu entnehmen.

11.4 Unterrichtsorte

Unterrichtsorte sind die Lehrsdle der PMU und des Bildungszentrums des Universitgtsklinikums
Salzburg sowie ausgewdihlte Praktikumseinsatzorte fir den Operationsbereich.

12 PRUFUNGEN UND LEISTUNGSNACHWEISE

LeistungsUberprifungen stellen das Erreichen der Lernziele sicher und missen auf die jeweiligen
Unterrichtsmethoden und Lernziele abgestimmt sein.

12.1 Prifungsarten

12.1.1  Es wird zwischen Teilprifungen und Gesamtprifungen einer Lehrveranstaltung bzw.
eines Stoffgebiets und der Abschlusspriifung des Lehrgangs unterschieden.

12.1.2  Prifungen kénnen mindlich, mindlich-praktisch oder schriftlich abgehalten werden.
Mindliche und mindlich-praktische Prifungen kénnen als Einzel- oder Gruppenpri-
fungen durchgefihrt werden. Es kénnen Einzel- und Gruppennoten vergeben wer-
den.

12.1.3  Schriftliche Prifungen kénnen als Klausur- oder Projektarbeiten, narrative Prifungen,
Studienarbeiten bzw. Essays oder in elektronischer Form durchgefihrt werden.

12.1.4  Mindliche sowie schriftliche Prifungen kénnen vor Ort an der PMU sowie ortsunab-
héangig durchgefihrt werden. Die Entscheidung dariber obliegt der Studiengangslei-
tung.

12.1.5 Bei prifungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt die Beurteilung aufgrund
schriftlicher und/oder mindlicher Beitrdge der Studierenden. Die Bewertungskriterien
der zu erbringenden Beitrége sowie die erforderliche Anwesenheit werden von
der*dem Lehrveranstaltungsverantwortlichen festgelegt.

12.1.6 Prufungen kénnen durch eine einzelne Priferin*einen einzelnen Prifer oder eine Pri-
fungskommission durchgefihrt werden. Bei mindlichen Prifungen wird nach Még-
lichkeit ein Prifungsbeisitz hinzugezogen werden.

12.1.7 Kommissionelle Prifungen werden von einer Prifungskommission abgehalten.
12.2 Benotung

12.2.1 Der positive Erfolg von Prifungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist mit ,sehr gut”
(1), ,qut” (2), ,befriedigend” (3) oder ,geniigend” (4), der negative Erfolg mit ,nicht
genigend” (5) zu beurteilen.

Prifungen, die aus mehreren Féchern oder Teilen bestehen, sind nur dann positiv zu
beurteilen, wenn jedes Fach oder jeder Teil positiv beurteilt wurde.
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Bei Noten, die aus mehreren Teilleistungen zusammengesetzt werden, sind keine
Zwischennoten zu bilden, sondern die jeweiligen Leistungen sind in der urspringli-
chen Form (Punkte o. A)) zusammenzufishren und die Note ist aus der Summe der
Einzelleistungen zu bilden.

Bestimmungen fur die Benotung bzw. Einstufung von Prifungen:

= sehr gut: 91-100 % richtig beantwortete Fragen/Punkte oder Leistungen, mit de-
nen die*der Studierende die nach Maflgabe des Lehrplans gestellten Anforderun-
gen in der Erfassung und in der Anwendung der Lernziele sowie in der Durchfih-
rung der Aufgaben in weit Gber das Wesentliche hinausgehendem Ausmaf erfillt
und, wo dies méglich ist, deutliche Eigenstandigkeit bzw. die Féhigkeit zur selbst-
sténdigen Anwendung ihres*seines Wissens und Kénnens auf fir sie*ihn neuartige
Aufgaben zeigt.

= gut: 81-90,99 % richtig beantwortete Fragen/Punkte oder Leistungen, mit denen
die*der Studierende die nach Maflgabe des Lehrplans gestellten Anforderungen
in der Erfassung und in der Anwendung der Lernziele sowie in der Durchfihrung
der Aufgaben in Uber das Wesentliche hinausgehendem Ausmaf3 erfillt und, wo
dies maglich ist, merkliche Anséitze zur Eigenstandigkeit bzw. bei entsprechender
Anleitung die Féhigkeit zur Anwendung ihres*seines Wissens und Kénnens auf fir
sie*ihn neuartige Aufgaben zeigt.

= befriedigend: 71-80,99 % richtig beantwortete Fragen/Punkte oder Leistungen,
mit denen die*der Studierende die nach MafBgabe des Lehrplans gestellten Anfor-
derungen in der Erfassung und in der Anwendung der Lernziele sowie in der
Durchfthrung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur Ganze erfillt; da-
bei werden Mangel in der Durchfhrung durch merkliche Ansétze zur Eigenstdn-
digkeit ausgeglichen.

= genigend: 61-70,99 % richtig beantwortete Fragen/Punkte oder Leistungen, mit
denen die*der Studierende die nach Maflgabe des Lehrplans gestellten Anforde-
rungen in der Erfassung und in der Anwendung der Lernziele sowie in der Durch-
fohrung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen Gberwiegend erfllt.

= nicht genigend: < 60,99 % richtig beantwortete Fragen/Punkte oder Leistungen,
mit denen die*der Studierende nicht alle Effordernisse fur die Beurteilung mit ,ge-
nigend" erfillt.

12.2.2  Wenn die Form der Beurteilung geméf3 Punkt 12.2.1 unméglich oder unzweckmafBig
ist, hat die positive Beurteilung ,erfolgreich teilgenommen” bzw. die negative Beur-
teilung ,nicht gentigend” zu lauten.

12.3 Anwesenheit bei Prifungen

12.3.1  Zulassung zur Prifung
Die Studierenden sind verpflichtet das im Curriculum angefthrte Stundenausmaf3 zu
erfullen.

12.3.2  Prufungsverhinderung

Sind Studierende durch Krankheit oder aus anderen bericksichtigungswirdigen
Grinden, wie insbesondere Geburt eines Kinds, Erkrankung oder Tod eines Kinds,
Wahl- oder Pflegekinds, schwere Erkrankung oder Tod eines sonstigen nahen Ange-
horigen, verhindert, zu Prifungen anzutreten, sind die betreffenden Prifungen zum
ehest méglichen Termin bzw. frihestens nach zwei Wochen nachzuholen. Eine
schriftliche Entschuldigung ist — wenn keine medizinischen Griinde dagegensprechen
— spatestens am Tag der Prifung, aber unmittelbar vor Beginn der Prifung der*dem
Prifenden vorzulegen. Ein drztliches Attest ist schnellstméglich, nachzubringen.
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12.3.3 Ein unentschuldigtes Nichtantreten zu einer Prifung sowie ein selbst eigenverschul-
detes Nichterfillen der Voraussetzungen zum Prifungsantritt (z. B. unentschuldigtes
Fernbleiben vom Unterricht, welches die maximal zuléssige Abwesenheit Gbersteigt)
werden mit einem Nichtbestehen gleichgehalten. In diesem Fall kann die Wiederho-
lungsprifung die Note der Vorprifung nur um eine Notenstufe verbessern.

12.4 Bekanntgabe der Prifungs- und Beurteilungsmodalitéten

12.4.1 Die*der Lehrveranstaltungsverantwortliche ist bis zu Beginn der Lehrveranstaltung

verpflichtet, den Studierenden Folgendes bekannt zu geben:

= die Prifungstermine und den Prifungsmodus

= die Beurteilungsmodalitéten (z. B. Zusammensetzung der Note, Anteil der schrift-
lichen bzw. mindlichen Prifung, Zwischeniberprifungen, immanente Beurteilung
in Lehrveranstaltung und/oder Praktikum)

= die Lernziele (prifungsrelevanter Stoff) und den Aufbau der Lehrveranstaltung

= den Prifungsmoder der Wiederholungsprifen

12.4.2  Priofungs- oder Beurteilungsmodalitéten sind je Lehrveranstaltung definiert. Eine An-
derung dieser Modalitaten ist nur in begrindeten Situationen von der*dem Lehren-
den mit Zustimmung der Studiengangsleitung und mehrheitlichem Einverstédndnis der
Studierenden wéhrend einer laufenden Lehrveranstaltung méglich.

12.5 Durchfohrung der Prifungen

12.5.1 Bei der Prifung ist den Studierenden Gelegenheit zu geben, den Stand der erworbe-
nen Kenntnisse und Fahigkeiten nachzuweisen. Dabei ist auf den Inhalt und den Um-
fang des Stoffs der Lehrveranstaltungen Bedacht zu nehmen.

12.5.2 Das Bei-Sich-Fihren und Verwenden von Mobiltelefonen und anderen elekironischen
Gerdaten wahrend einer Prifung ist nicht erlaubt, ausgenommen die*der Lehrende
schreibt die Verwendung elekironischer Gerdate, wie z. B. Taschenrechner, Laptops,
Mikroskope o. A., zur Durchfohrung der Prifung ausdricklich vor.

12.5.3 Mindliche Prifungen sind ffentlich. Informationen dariber sind bei der jeweiligen
Studiengangsorganisation zu erfragen. Es ist zul@ssig, den Zutritt erforderlichenfalls
auf eine den rdumlichen Verhélinissen entsprechende Anzahl von Personen zu be-
schranken.

12.5.4 Auf Verlangen der Prifungsaufsicht sind Studierende verpflichtet, ihre Identitét durch
Vorlage ihres Studierendenausweises und eines amtlichen Lichtbildausweises nach-
zuweisen. Sofern die Identitat nicht nachgewiesen kann, erfolgt der Ausschluss von
der Prifung.

12.5.5 Eine mindliche Prifung soll pro Studierender*Studierendem in der Regel 60 Minuten
nicht Uberschreiten.

12.5.6 Das Ergebnis einer mindlichen Prifung ist der*dem Studierenden unmittelbar nach
der Prifung bekannt zu geben. Wurde die Prifung negativ beurteilt, sind die Grinde
dafir der*dem Studierenden zu erlgutern. Im Fall kommissioneller Prifungen sowie
mindlicher Prifungen mit Beisitz ist eine Beratungszeit zwischen Prifungsende und
Verlautbarung der Beurteilung zuldssig.

12.5.7 Bei mindlichen Wiederholungs- und Abschlussprifungen ist ein Prifungsprotokoll zu
erstellen, das folgende Angaben enthalten muss:
= Name und Matrikelnummer der*des Studierenden
= Datum, Uhrzeit und Dauer der Prifung
= Ort der Prifung
= Name der*des Prifenden bzw. der Mitglieder der Prifungskommission
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Bezeichnung der Lehrveranstaltung oder jenes Teils davon, Gber welche*n die
Prifung erfolgt

Prifungsfrage/n

stichwortartige Antworten bzw. Leistung/en

Note

Begrindung

allféllige besondere Vorkommnisse

Unterschrift der*des Prifenden bzw. der Mitglieder der Prifungskommission

12.5.8 Die Vizerektorin*der Vizerektor fir Studium und Lehre ist berechtigt, ndhere Bestim-
mungen Gber die organisatorische Abwicklung von Prifungen durch gesonderte An-
ordnung festzulegen.

12.5.9 Regelung fir Prifungen Uber die Moodle-Lernplattform oder andere elektronische
Prifungsformate:

Spétestens zu Beginn des Semesters sind die erforderlichen technischen Vorausset-
zungen den Studierenden von der Studiengangsleitung bekannt zu geben.

Fur Prifungen, die értlich innerhalb der PMU abgehalten werden, gilt Folgendes:

Ab 30 zu prifenden Studierenden sind mindestens zwei Aufsichtspersonen wéh-
rend der Prifung anwesend. Die technische Betreuung wird bei Bedarf vonseiten
der IT — Infrastructure Management/Systemadministration oder Application Ma-
nagement (AM) geleistet.

Tritt ein technisches Problem auf, so hat die*der Studierende die Prifung an einem
Ersatzgerdt weiterzufihren, sofern dies technisch und zeitlich méglich ist und zu
keiner Beeintrachtigung der allgemeinen Prifungssituation fihrt.

Lésst sich die Prifung fir alle oder die Mehrheit der Studierenden nicht starten
oder ereignen sich wahrend der Prifung andere technische Probleme wie etwa
Strom- oder Internetaustall, so ist das System innerhalb von 15 Minuten méglichst
wiederherzustellen. Kann das System nicht wiederhergestellt werden, wird die Pri-
fung abgebrochen und fir nicht stattgefunden erklart. In diesem Fall wird von
der*dem Lehrenden eine véllig neue Prifung zusammengestellt und ein ehest-
moglicher neuer Prifungstermin vereinbart.

Fur den Fall, dass den Studierenden nach dem Prifungsantritt Punkte oder Be-
wertungen angezeigt werden, stellt dies jedenfalls ein vorlaufiges Ergebnis dar.
Die Erstellung und Ubermittlung der Noten erfolgt gemé&fB Punkt 12.5.11.

Kommt es zu technischen Problemen bei einer elektronischen Prifung und
dadurch bedingter Verkirzung der Prifungszeit, so ist nach Ingangsetzung des
Systems die verséumte Zeit von der Prifungsaufsicht hinten anzuhéngen. Dies ist
im Prifungsprotokoll zu vermerken.

Fur Prifungen, die ortsunabhéngig durchgefihrt werden (z. B. von Studierenden von
Zuhause aus), gelten folgende Regelungen:

Die Studierenden absolvieren die Prifung mit ihren privaten Geréten (PC, Laptop
o. A) Sie sind fir eine Internetverbindung mit ausreichender Kapazitét verantwort-
lich.

Fir ortsunabhéngige Prifungen kann der*die Lehrende die Nutzung des speziel-
len ,Safe Exam Browsers” durch die Studierenden vorschreiben. Dadurch wird es
erschwert, dass parallel zur Prifung weitere Fenster gedffnet bzw. Funktionen ver-
wendet werden kénnen.

Infrastructure Management (IM) stellt Anleitungen und Vorgaben zur Installation
und Einrichtung des ,Safe Exam Browsers” bereit, welche den Studierenden auf
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PMU-Plattformen wie der Moodle-Lernplattform oder im Intranet (MS Sharepoint)
bereitgestellt werden.

Fur die rechtzeitige und korrekte Installation des ,Safe Exam Browsers” auf den
privaten Gerdten der Studierenden sind diese selbst zusténdig und verantwortlich.
Hilfestellung bei technischen Problemen erhalten Studierende ggf. tber das PMU-
Supportsystem (Ticketsystem)

= Die*der Lehrende legt ein Zeitfenster fest, in welchem die Prifung absolviert wer-
den kann. Innerhalb dieses Zeitfensters ist fir eine Zeitdauer, die mindestens der
Prifungszeit entspricht, die*der Prifungsverantwortliche telefonisch erreichbar.

= Die Prifungsdauer ist technisch auf eine vorgegebene Zeit limitiert.

= Die*der Lehrende kann stichprobenartig die Identitét von Studierenden kontrollie-
ren. Dazu wird vor Beginn der Prifung ein Hilfsmittel mit Videoverbindung verein-
bart.

= Da bei ortsunabhéngigen Prifungen die Verwendung von Hilfsmitteln nicht kon-
trollierbar ist, sind die Prifungsfragen so zu gestalten, dass ein Heranziehen von
Hilfsmitteln grundsétzlich in Betracht gezogen wird.

= Tritt seitens der PMU ein technisches Problem auf (z. B. Ausfall der Moodle-Lern-
plattform) wird dieser Prifungsantritt nicht auf die Gesamtzahl der erlaubten Pri-
fungsantritte angerechnet.

= Tritt seitens einer*eines Studierenden ein technisches Problem auf (z. B. Ausfall
der Internetverbindung etc.) werden alle bis dahin abgegebenen Antworten ge-
speichert. Kann die*der Studierende das technische Problem innerhalb der Pri-
fungsdauer beheben, kann die Prifung fortgesetzt werden. Es werden alle abge-
gebenen Antworten innerhalb der Prifungsdauer gewertet. Der Prifungsantritt
wird auf die Gesamtzahl der erlaubten Prifungsantritte angerechnet.

* MaBnahmen der Ferniberwachung (optional)
Die Studierenden missen sich vor der Prifung mit ihrem Smartphone in einer spe-
ziell angelegten Videokonferenz anmelden und die eigene Handykamera auf sich
und den Arbeitsplatz richten, z. B. Bucherstapel seitlich vom Laptop und Smart-
phone daran anlehnen. Der Laptop, die Hande und zumindest ein Teil der*des
Studierenden sollen sichtbar sein. Die Videokonferenz ist am Smartphone wéhrend
der gesamt Prifungszeit aufrecht zu halten.
Bei der Anmeldung zur Videokonferenz ist der Studierendenausweis zur Identitéts-
kontrolle vorzuzeigen und das Smartphone entsprechend der oben ausgefihrten
Beschreibung einzurichten.
Die*der Prifende ist berechtigt, die Studierenden stichprobenartig zur Identitéts-
kontrolle wéhrend der Prifung zu kontaktieren.

Fur alle elektronischen Prifungen gilt:

= Fragen, die aufgrund eines Fehlers der Prifungserstellerin*des Prifungserstellers
von den Studierenden nicht beantwortet werden kénnen, werden nach Entschei-
dung der Studiengangs- und Lehrveranstaltungsleitung aus der Prifung gestrichen
und die Gesamtergebnisse sind neu zu berechnen. Diese Ergebnisse ersetzen auf
ieden Fall zuvor mitgeteilte Ergebnisse, ungeachtet der etwaig auf den neuen Er-
gebnissen fuBenden Anderungen der Benotungen.

= Wenn Fragen aufgrund von Fehlern der Prifungserstellerin*des Prifungserstellers
oder von ihr*ihm beauftragten Personen gestrichen werden missen, so darf die
Neubewertung in keinem Fall zu einer Verschlechterung der Benotung fihren.
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12.6

12.7

12.5.10 Die*der Studierende ist berechtigt, behauptete UnregelméaBigkeiten bei der Deka-

nin*dem Dekan des Fachbereichs binnen zwei Wochen nach Einsichinahme der
Prifung schrifflich und begrindet zu beanstanden. Die Dekanin*der Dekan des Fach-
bereichs oder eine*ein von ihr*ihm bevollmé&chtigte Vertreterin* bevollmé&chtigter Ver-
frefer hat Uber den Einspruch binnen vier Wochen schriftlich zu entscheiden.
Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs kann bei festgestellten UnregelméaBigkeiten
die Prifung annullieren und eine neverliche Durchfihrung anordnen, wobei die neu-
erliche Durchfthrung keine Prifungswiederholung im Sinne dieser Ordnung darstellf,
oder aber die Beanstandung als unzulassig abweisen. Die Entscheidung der Deka-
nin*dem Dekan des Fachbereichs hat an die Studierenden, die Priferin*den Priifer
und die Studiengangsleitung zu ergehen. Im Ubrigen gelten die Fristen und Bestim-
mungen Uber Prifungswiederholungen analog.

12.5.11 Sofern Studierende aufgrund einer kérperlichen Beeintréchtigung an einer Prifung
in der vorgesehenen Art nicht teilnehmen kénnen, kann individuell und im Einver-
nehmen mit dem zusténdigen Lehrenden eine abweichende Prifungsform vereinbart
werden.

12.5.12 Nach erfolgter Korrektur der Lehrveranstaltungsleiterin*des Lehrveranstalterleiters
werden die Notenlisten an die Studiengangsleitung Ubergeben und auf der Lern-
platfform Moodle eingetragen.

12.5.13 Hinweis zu jchrlicher Aktualisierung/Verénderung von Prifungsfragen Eine Prifungs-
frage darf maximal dreimal binnen sechs Jahren verwendet werden. Mindestens
10 % der Fragen einer Prifung missen jedes Jahr neu erstellt sein.

Prifungseinsicht

Bei nicht bestandenen Prifungen ist der*dem Studierenden Einsicht in die sie*ihn betreffenden
Beurteilungsunterlagen und die Prifungsprotokolle zu gewdhren, wenn dies innerhalb von
sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangt wird. Die Prifungseinsicht umfasst
auch die bei der betreffenden Prifung gestellten Prifungsfragen. Bei bestandenen Prifungen
gibt es keinen Anspruch auf Prifungseinsicht.

Fur eine Prifungseinsicht haben Studierende einen Termin mit der Studiengangsleitung zu ver-
einbaren. Unter permanenter Aufsicht hat die*der Studierende maximal 30 Minuten Zeit,
ihre*seine Prifung zu sehen. Mitschriften, Filme, Fotografien oder Kopien sind nicht erlaubt.

Zeugnisse und Leistungsnachweise

12.7.1 Die Beurteilung der Prifungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist jeweils durch ein
Zeugnis zu beurkunden. In der Regel werden Sammelzeugnisse ausgestellt, die nach
Einlangen aller Noten eines Studienjahrs oder Studienabschnitts ausgestellt werden.

12.7.2 Die Zeugnisse sind in der Form von der Vizerektorin*dem Vizerektor fir Studium und
Lehre festzulegen und haben jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:
= die ausstellende Universitat
= die Bezeichnung des Zeugnisses
= die Matrikelnummer der*des Studierenden
= den Familien- und Vornamen der*des Studierenden, ggf. Titel
= das Geburtsdatum der*des Studierenden
= die Bezeichnung des Studiums
= die Bezeichnung der Lehrveranstaltung
= die ECTS Anrechnungspunkte
= den Namen der Priferin*des Prifers
= das Prifungsdatum
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= die Beurteilung
= den Namen der Ausstellerin*des Ausstellers
= das Ausstellungsdatum

12.7.3 In Zeugnissen Gber die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten ist auch deren Thema
anzugeben. Im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten gelten im Ubrigen
die Bestimmungen jener Ordnungen, die diese wissenschaftlichen Arbeiten néher
regeln, in der jeweils geltenden Fassung.

12.7.4 Zeugnisse werden elektronisch ausgestellt. Die Abschlussurkunde ist gemafl Punkt
15.2 zu fertigen.

12.8 Abbruch von Prifungen und Ungiltigkeitserklérung der Beurteilung

12.8.1  Wenn eine Studierende*ein Studierender die Prifung ohne wichtigen Grund abbricht,
ist die Prifung negativ zu beurteilen. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, hat in strittigen
Féllen die Studiengangsleitung auf Antrag der*des Studierenden und nach Anhérung
der Prifenden schriftlich festzustellen. Der Antrag kann innerhalb einer Woche ab
dem Abbruch eingebracht werden.

12.8.2 Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs hat die Beurteilung einer Prifung for nich-
tig zu erkléren, wenn die Zulassung zu dieser Prifung erschlichen wurde.

12.8.3 Die Dekanin*dem Dekan des Fachbereichs hat Gberdies die Beurteilung einer Pri-
fung oder einer wissenschaftlichen Arbeit fir nichtig zu erkléren, wenn diese Beurtei-
lung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde.

12.8.4 Die Prifungsaufsicht hat die Pflicht, eine laufende Prifung fur jene Studierende*jenen
Studierenden abzubrechen, welche*welcher unerlaubte Hilfsmittel einsetzt oder bei
welcher*welchem der Umstand der Erschleichung der Prifungsleistung gegeben ist.
Der Name der*des Studierenden, der Zeitpunkt und die Begriindung fir den Abbruch
sind schriftlich im Prifungsprotokoll festzuhalten und der Studiengangsleitung mitzu-
teilen.

12.8.5 Die Prifung, deren Beurteilung fir nichtig erklért wurde, ist auf die Gesamtzahl der
Wiederholungen anzurechnen.

12.8.6 Sollte im Verlauf des gesamten Studiums einer*eines Studierenden dreimal eine Pri-
fung fir nichtig erklart werden, erfolgt der Ausschluss vom Studium (siehe Punkt 17
,Ethik-Kodex fur Studierende”).

12.9 Wiederholung von Prifungen

12.9.1 Die Wiederholung einer negativ beurteilten Prifung kann maximal dreimal erfolgen.
Die negativ beurteilte Prifung wird mit der positiven Beurteilung der Wiederholungsprifung
nichtig. Die dritte Wiederholungsprifung ist als kommissionelle Prifung durchzufohren. Auf
Antrag der*des Studierenden gilt dies auch ab der zweiten Wiederholung. Hierzu gelten die
Bestimmungen fir kommissionelle Prifungen in Punkt 12.10.

12.9.2 Die negative Beurteilung der letzten Wiederholungsprifung durch die Prifungskom-
mission fUhrt zum Ausschluss aus dem Studium (Vertragsauflésung). In begrindeten
Ausnahmefdllen kann die Rektorin*der Rektor eine Wiederholung der kommissionel-
len Prifung auf Basis eines schriftlichen Antrags genehmigen. Der Antrag ist inner-
halb einer Woche nach der kommissionellen Prifung zu stellen.

12.9.3 Nur eine positive Beurteilung aller Lehrveranstaltungen des vergangenen Studien-
iahrs erméglicht den Aufstieg in das néchste Studienjahr. Bei Krankheit der*des Stu-
dierenden (drztliche Bestatigung erforderlich) oder nachweislich triftigem Grund wird
eine individuelle Regelung durch die Studiengangsleitung getroffen.

PMU Studien- und Prifungsordnung Universitétslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich
Paracelsus Medizinische Privatuniversitdt | Rev. Nr. 04 | Erstellt von: Sabine Zapf-Pingert, MScN, BA (Studiengangsleitung)
Beschluss durch Vizerektor fur Studium und Lehre am 30.08.2022 Seite 20 von 32



12.9.4 Wiederholung einer bestandenen Prifung
Eine bestandene Prifung kann nicht wiederholt werden.

12.10 Prifungskommissionen

12.10.1 Kommissionelle Prifungen sind mindlich durchzufihren, folglich sind alle Regelun-
gen fir mindliche Prifungen auch auf kommissionelle Prifungen anzuwenden.

12.10.2 Zusammensetzung der Prifungskommission
Gemaf § 27(1) GuK-SV gehéren der Prifungskommission folgende Personen an:
1. eine von der Landeshauptfrau*dem Landeshauptmann entsandte fachkompe-
tente Person als Vorsitzende*Vorsitzender,
2. die Leitung bzw. stellvertretende Leitung der Sonderausbildung,
3. eine Vertreterin*ein Vertreter der Rechtstragerin der Sonderausbildung,

4. eine von der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmerinnen*Dienst-
nehmer entsandte fachkundige Person aus dem Bereich der Gesundheits- und
Krankenpflege und

5. die Priferinnen*Prifer der betreffenden Prifungsfécher.

12.10.3 Bei kommissionellen Prifungen hat jedes Mitglied der Prifungskommission wéhrend
der gesamten Prifungszeit anwesend zu sein.

12.10.4 Die*der Vorsitzende der Prifungskommission hat fir den geordneten Ablauf der Pri-
fung zu sorgen. Ein Prifungsprotokoll ist zu fGhren.

12.10.5 Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs ist berechtigt, auch Personen mit einer
Lehrbefugnis an einer anerkannten inldndischen oder nicht dsterreichischen Univer-
sitéit oder an einer anderen inldndischen oder nicht dsterreichischen, den Universitd-
ten gleichrangigen Einrichtung als Mitglied einer Prifungskommission heranzuzie-
hen, wenn deren Lehrbefugnis gleichwertig der in Osterreich verliehenen ist.

12.10.6 Die Beratung und Abstimmung Gber das Ergebnis einer Prifung durch die Prifungs-
kommission hat direkt im Anschluss an die Prifung in einer nicht éffentlichen Sitzung
zu erfolgen. Die*der Vorsitzende Ubt das Stimmrecht wie die Ubrigen Mitglieder der
Kommission aus, hat aber zuletzt abzustimmen.

12.10.7 Gelangt die Prifungskommission zu keinem einstimmigen Beschluss Uber die Pri-
fungsnote, sind die von den Mitgliedern vorgeschlagenen Beurteilungen zu addieren,
das Ergebnis der Addition durch die Zahl der Mitglieder zu dividieren und das Er-
gebnis auf eine ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergebnis, bei
dem die erste Dezimalzahl = 0,50 ist, aufzurunden.

12.10.8 Zum Vorgehen bei negativer Beurteilung der letzten Wiederholungsprifung durch die
Prifungskommission siehe Punkt 12.9.2.

12.10.9 Sofern Abschlussprifungen vorgesehen sind, sind diese als kommissionelle Prifun-
gen entsprechend Punkt 14.3 durchzufihren.

12.11 Aufbewahrungspflicht

Gemdfl Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind nachfolgende Daten 80 Jahre zu si-
chern (§ 53 Z 6 UG): Name und Matrikelnummer, Bezeichnung von Prifungen und Themen
wissenschaftlicher Arbeiten, vergebene ECTS-Anrechnungspunkte, Name Prifer*in/Beurtei-
ler*in, Datum der Prifung/Beurteilung, Prifungsergebnis.
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13 EVALUIERUNGEN

13.1 Evaluierungskonzept

Das geplante Evaluierungskonzept besteht aus nachfolgenden Evaluierungsinstrumenten, wo-
bei die Lehrevaluierung und die Organisationsumfrage in allen Studiengéngen zur Anwendung
kommen:
e Studieneingangsumfrage
Die Studieneingangsbefragung umfasst alle Themen vor Beginn des Studiums, im Beson-
deren Marketing, Aufnahmeverfahren und Erwartungen der Studierenden zu Studienbe-
ginn. Die Studieneingangsumfrage findet zu jedem Studienbeginn statt.
e Lehrevaluierung
Die Lehrevaluierung beschéftigt sich mit der Qualitét einzelner Lehrender und Lehrveran-
staltungen. Die Frequenz der Lehrevaluierung kann lehrgangsspezifisch festgelegt werden.
e Organisationsumfrage
Die Organisationsumfrage umfasst alle lehrveranstaltungsibergreifenden Aspekte der Or-
ganisation und Infrastruktur des Studiums, z. B. Betreuung durch die Studiengangsleitung,
Studiengangsorganisation, Universitatsbibliothek der PMU, IT-Infrastruktur, Raumlichkeiten
etc. Die Organisationsumfrage findet alle zwei Jahre statt.
e Studienabschlussumfrage
Die Studienabschlussumfrage liefert eine Gesamtrickschau auf das Studium, dessen Auf-
bau, Kompetenzerwerb, Workload, Gesamtzufriedenheit und beinhaltet auch eine berufli-
che Perspektive.
e Alumnibefragung
Die Alumnibefragung umfasst Employability der Absolventinnen*Absolventen sowie den tat-
sachlichen Nutzen des Kompetenzerwerbs wéhrend des Lehrgangs in der beruflichen Praxis.
Die Alumnibefragung findet alle drei Jahre statt.
Dariber hinaus kénnen lehrgangsspezifisch weitere Evaluierungsinstrumente zum Einsatz
kommen.
Fur alle Evaluierungen wird die Software EvaSys genutzt, die lehrgangsibergreifende Dimen-
sionen fir die einzelnen Befragungen sowie innerhalb der Dimensionen einzelne Fragen und
ltems zur Verfigung stellt, aus denen lehrgangsspezifische Fragebdégen zusammengestellt
werden kénnen. EvaSys wird von der Stabsstelle Qualitétsmanagement zur Verfigung ge-
stellt, die Verwaltung der einzelnen Umfragen erfolgt durch die jeweiligen Studiengénge.

13.2 Evaluierungsablauf

Internetbasierte Evaluierung ausgewdhlter Lehrveranstaltungen im Anschluss mittels EvaSys.
Beurteilung des gesamten Lehrgangs nach Abschluss. Zusatzlich werden am Ausbildungs-
ende mindliche Feedbacks eingeholt.

14 ABSCHLUSSARBEIT UND -PRUFUNG
14.1 Allgemeines

GemaB § 26 GuK-SV ist nach erfolgreichem Abschluss der theoretischen und praktischen Aus-
bildung eine kommissionelle Abschlussprifung vor der Prifungskommission (§ 27 GuK-SV)
abzulegen.

In begrindeten Ausnahmeféllen kann die Prifungskommission, sofern die Erreichung des Aus-
bildungsziels nicht gefdhrdet ist, den Studierenden vor Abschluss der praktischen Ausbildung
zur kommissionellen Abschlussprifung zulassen. Fehlende Praktika sind ehestméglich nachzu-
holen.
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Im Rahmen der kommissionellen Abschlussprifung ist zu beurteilen, ob die*der Studierende
die fur die fachgerechte Ausiibung der entsprechenden Spezialaufgabe erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten erworben hat. Zeiten fir die Abnahme der kommissionellen Abschluss-
prifung sind in die Stundenzahl der theoretischen Ausbildung nicht einzurechnen.

14.2 Abschlussarbeit

14.2.1  Thema und Umfang
Das fachbezogene Thema darf von den Studierenden frei gewdhlt werden und ist vor
Beginn der Arbeit von der Vorstédndin*dem Vorstand des Instituts fir Pflegewissen-
schaft und -praxis und der Studiengangsleitung schriftlich zu genehmigen.
Die Studiengangsleitung hat den Mindest- und Héchstumfang der Abschlussarbeit
festzulegen; sie betragt aktuell 25 bis 30 Seiten.

14.2.2 Gemeinsame Bearbeitung eines Themas einer Abschlussarbeit durch mehrere Stu-
dierende ist zuldssig, sofern einzelne Teile der Gruppenarbeit einzelnen Personen
zugeordnet werden kénnen, die diese eigensténdig erarbeitet haben.

14.2.3 Betreuung
Betreuerinnen*Betreuer missen facheinschlégig qualifiziert sein und Uber ausrei-
chend Erfahrung in der Betreuung von Abschlussarbeiten verfigen bzw. die Betreu-
ung unter Supervision von erfahrenen Betreuerinnen*Betreuer ausiben.
Erstbetreuende einer Abschlussarbeit missen mindestens den néchsthdheren akade-
mischen Abschluss erworben haben. z.B. Bachelor-Arbeiten kénnen mit abgeschlos-
senem Master betreut werden, Master- und Diplomarbeiten mit Doktorat und Disser-
tationen mit Habilitation.
Jede*jeder Studierende wird bei der Abschlussarbeit von einer qualifizierten Mitar-
beiterin*einem qualifizierten Mitarbeiter des Instituts fir Pflegewissenschaft und -pra-
xis oder einer externen, fachkompetenten Person betreut.

14.2.4 Exposé
Zum angegebenen Zeitpunkt muss bei der Studiengangsleitung ein Exposé abgege-
ben werden, welches die Pflegerelevanz des Spezialbereichs beschreibt. Néhere In-
formationen zum Verfassen des Exposés werden in der entsprechenden Lehrveran-
staltung ausgegeben.

14.2.5 Formale Richtlinien
Die formalen Vorgaben der Abschlussarbeit orientieren sich an den formalen Hand-
lungsrichtlinien des Instituts fir Pflegewissenschaft und -praxis, welche in der entspre-
chenden Lehrveranstaltung gelehrt werden.

Eine Abschlussarbeit wird nur zur Beurteilung angenommen, wenn sie entsprechend
der PMU Empfehlungen gendergerecht formuliert ist.

Eidesstattliche Erklérung

Die eidesstattliche Erklarung ist rechtlich bindend und ist datumsgleich mit der Ab-
schlussarbeit mit Originalunterschrift zu Gbermitteln. Wird eine Arbeit ausschlieBlich
in digitaler Form eingereicht, muss die Erklérung in ausgedruckter Form gesondert
eingereicht werden.

14.2.6 Abgabe der Abschlussarbeit
Die Studierenden Ubergeben alle elektronischen und gedruckten Exemplare an die
Studiengangsleitung. Die Studiengangsleitung leitet die erforderliche elekironische
Version sowie ggf. Druckexemplare an die UniversitétsbBibliothek weiter.
Die Abschlussarbeit ist fristgerecht und spétestens drei Wochen vor der mindlichen
Abschlussprifung zur Beurteilung vorzulegen. Der Abgabezeitpunkt wird von der Stu-
diengangsleitung festgesetzt.
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Arbeit

Abgabe Akademische Expertin*Akademischer Experte
Studierende an Studiengangsleitung

= elektronisch e als PDF

= gedruckt e 2 gedruckte Exemplare
Studiengangsleitung an Universitétsbibliothek

= elektronisch e als PDF

= gedruckt )

14.2.7 Plagiatsprifung

Alle Master- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen werden an der PMU einer Pla-

giatsprifung unterzogen. Bachelorarbeiten kénnen stichprobenartig einer Plagiats-

prifung unterzogen werden.

Die Plagiatsprifung erfolgt in zwei Schritten:

e Die jeweilige Abschlussarbeit wird nach Abgabe zur Beurteilung der Leistung
der*des Studierenden zuerst einer elektronischen Plagiatsprifung unterzogen.

e Das Ergebnis der elekironischen Plagiatsprifung wird der Studiengangsleitung
Ubermittelt und ergdnzend einer Sichtprifung durch eine qualifizierte Person zu-
gefuhrt. Das Ergebnis der Sichtprifung ist eine der folgenden Méglichkeiten:

» Keine Auffélligkeiten (Zitate, Verweise und Paraphrasen sind kenntlich ge-
macht, die Literaturliste ist vollsténdig, die Eigenstandigkeit der Argumentation
weitrdumig erkennbar) — Die Begutachtung und Beurteilung der Abschlussar-
beit (siehe Punkte 14.2.8 und 14.2.9) werden fortgesetzt.

» Feststellung von erheblichen Méngeln (grob fahrléssige Arbeitsweise beim Um-
gang mit Zitaten oder vorsétzlicher Tauschungsversuch) — Die Arbeit wird
nicht weiter begutachtet oder benotet, sondern einem Verfahren geméf der
Vorgangsweise bei Verdacht des wissenschaftlichen Fehlverhaltens geméf3 der
Richtlinie zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der PMU unterzo-
gen (http://www.pmu.ac.at/forschung/gute-wissenschaftliche-praxis.html).
Die Auswerterin*der Auswerter hat die Abschlussarbeit, das Ergebnis der Pla-
giatsprifung und ihre*seine Beurteilung entsprechend an Vizerektorin*den Vi-
zerektor fur Forschung sowie an die Dekanin*den Dekan des Fachbereichs
weiterzuleiten. Erst nach Abschluss dieses Verfahrens kann ggf. eine weitere
Begutachtung und Benotung bzw. eine teilweise oder vollsténdige Wiederho-
lung der Abschlussarbeit (siche Punkt 14.2.12) erfolgen. Die Entscheidung
dariber trifft die Dekanin*den Dekan des Fachbereichs. Davon unberihrt blei-
ben ggf. straf- und urheberrechtliche Konsequenzen eines Plagiats fir die Be-
troffenen.

e Doas Ergebnis der Plagiatsprifung sowie die Beurteilung der Auswertenden werden von
der Universitdt gemaB Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fir 80 Jahre nach
Studienabschluss digital archiviert.

14.2.8 Begutachtung

Die Erstellung von Gutachten fir Abschlussarbeiten (Bachelorarbeiten, Masterarbei-
ten, Diplomarbeiten, Dissertationen, Ph.D. Theses) erfolgen nach den Richtlinien zur
Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis.

Fur die Erstellung von Gutachten an der PMU gelten folgende Grundséize:

e Gutachterinnen*Gutachter missen unparteiisch sein, Interessenskonflikte sind an-
zugeben.

e Die erforderliche Sach- und Fachkenntnis fir die Erstellung dieses Gutachtens
mussen vorhanden sein.
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14.2.9

14.2.10

14.2.11

e Diplom- und Masterarbeiten werden von habilitierten oder promovierten Begut-
achterinnen*Begutachtern erstbetreut. Diese Erstbetreue*innen*Erstbetrever koén-
nen Befreuungsaufgaben an wissenschaftliche Mitarbeitende mit zumindest Dip-
lom- bzw. Master-Niveau zum Zwecke von deren Ausbildung delegieren, jedoch
die Supervision, Verantwortung und Letztkontrolle hat die*der promovierte/habi-
litierte Erstgutachterin*Erstgutachter.

e Datenschutz und Verschwiegenheit sind einzuhalten.

e Gutachten missen nachvollziehbar und verstandlich sein.

e Die Arbeit ist eindeutig und eingehend, unter Einschluss aller wesentlichen Teilbe-
reiche, zu beurteilen. Bei Unklarheiten ist eine Kldrung mit der Studiengangslei-
tung herbeizufihren.

e Der Begutachtungsauftrag darf nicht ohne Ricksprache mit der Studiengangslei-
tung an Dritte Ubertragen werden.

¢ Die Begutachtung ist in der vorgegebenen Zeit durchzufihren.

e Bei Ablehnung der Ubernahme eines Gutachtens (z. B. aufgrund von Zeitmangel,
Befangenheit, fehlendem Spezialwissen etc.) muss diese méglichst frihzeitig er-
folgen.

Benotung

Die Prifungskommission hat die Leistungen der Studierenden im Rahmen der schrift-
lichen Abschlussarbeit geméaf § 29 (3) GuK-SV und des Prifungsgespréchs geméf3
& 30 (2) GuK-SV zu beurteilen.

BenUtzungsbeschrénkung der Abschlussarbeit

Das Urheberrecht an Werken, welche im Rahmen einer Prifungsleistung an der PMU

erbracht wurden, bleibt bei den Studierenden (vgl. § 86 UG 2002).

Die Studierenden raumen der PMU mit Einreichung einer schriftlichen Arbeit das Ver-
wertungsrecht ein, soweit es fir Verwaltungshandlungen wie Plagiatskontrolle, Publi-
kationen in der Universitatsbibliothek oder Archivierung notwendig ist.

Eine sogenannte ,Benitzungsbeschrénkung” kann bei Vorliegen triftiger Grinde,
das sind rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der*des Studierenden, von
der*dem Studierenden bei der Studiengangsleitung schriftlich mittels eines dafir vor-
handenen Formulars beantragt werden. Die Bewilligung des Antrags hat eine Benit-
zungsbeschrénkung for maximal finf Jahre zur Folge. Die bewilligte Benitzungsbe-
schrédnkung muss zum Zeitpunkt der Abgabe der Abschlussarbeit zur Benotung be-
reits vorhanden sein, da Gutachterinnen*Gutachter davon ebenfalls betroffen sind
und diese ihre Zustimmung zur Geheimhaltung schriftlich bestétigen missen.

Wird eine BenUtzungsbeschrénkung gewdhrt, ist in diesem Fall die mindliche Ab-
schlussprifung nicht éffentlich. Die Kenntnisnahme der Beschrénkung und die Ge-
heimhaltungsverpflichtung muss von allen an der Prifung / am Rigorosum beteiligten
Personen schriftlich bestatigt werden.

Veroffentlichung der Abschlussarbeit

Versfentlichung

Arbeit
Akademische Expertin* [Bechelorarbeit
Akademischer Experte

= Archiv PMU-i
= Entlehnung

licht

Universitéitsbibliothek

= Online verdffent-  |e nein e nurfirPersonenmit |e-nein enein

ntern |e als PDF oclsPDE «calsPDE oclsPDE
e nicht méglich o Printexermpler o Printexemplar |e-Printexemplar

PMU-Mei-Adresse
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14.2.12 Wiederholung der Abschlussarbeit

Regelung gemdfl GuK-SV BGBI.II Nr. 452/2005 §30-§37.

Wird die schriftliche Abschlussarbeit und das Priifungsgespréch tber die schriftliche
Abschlussarbeit mit der Gesamtnote ,nicht geniigend” beurteilt, so ist der*dem Stu-
dierenden durch die Prifungskommission eine Frist von mindestens zwei Wochen
nach der mindlichen Abschlussprifung zur Uberarbeitung oder Neuvorlage der
schriftlichen Abschlussarbeit einzurédumen.

st eine Studierende*ein Studierender aus einem der oben beschriebenen bericksich-
tigungswirdigen Grinde verhindert, die schriftliche Abschlussarbeit innerhalb der
festgesetzten Frist neu vorzulegen, ist durch Beschluss der Prifungskommission die
Frist zu erstrecken. Die Beurteilung der Gberarbeiteten oder neu vorgelegten schrift-
lichen Abschlussarbeit hat durch die betreuende Lehrkraft zu erfolgen. Uber eine
Uberarbeitete oder neu vorgelegte und positiv beurteilte schriftliche Abschlussarbeit
ist innerhalb von vier Wochen ab deren Vorlage ein weiteres Prifungsgespréch zu
fohren. Der Termin ist von der Prifungskommission festzusetzen. Das Prifungsge-
spréch Gber die schriftliche Abschlussarbeit darf héchstens einmal wiederholt werden.

14.3 Abschlussprifung

14.3.1 Voraussetzungen fir die Abschlussprifung
Siehe Punkt 14.1

14.3.2 Abhaltung der Abschlussprifung
Mindliche Abschlussprifungen sind éffentlich. Es ist zulassig, den Zutritt erforderli-
chenfalls auf eine den rédumlichen Verhaltnissen entsprechende Anzahl von Personen
zu beschrénken.

Wird eine Benitzungsbeschrénkung bewilligt, gelten die Bestimmungen von Punkt
14.2.10.

GemaB § 28 GuK-SV setzt sich die
kommissionelle Abschlussprifung zusammen aus:
1. einer schriftlichen Abschlussarbeit und

2. einer mindlichen Abschlussprifung.

Ablauf der miindlichen Abschlussprifung:

Der Termin der mindlichen Abschlussprifung ist, vorbehaltlich der oben beschrie-
benen begriindeten Ausnahmefélle, nach erfolgreicher Absolvierung aller in der Mo-
dulbeschreibung vorgesehenen Lehrveranstaltungen frihestens zwei Wochen vor
dem Ende der Ausbildung festzusetzen.

Die Studiengangsleitung hat der*dem Vorsitzenden der Prifungskommission spétes-
tens sechs Wochen vor dem in Aussicht genommenen Termin der mindlichen Ab-
schlussprifung jene Studierenden, die zur kommissionellen Abschlussprifung antre-
ten, Vorschldge fur die Prifungstermine und die Namen der Priferinnen*Prifer der
Prifungsfécher bekannt zu geben.

Die*der Vorsitzende der Prifungskommission hat im Einvernehmen mit der Studien-
gangsleitung die Prifungstermine festzusetzen. Die Studiengangsleitung hat die Pri-
fungstermine den Studierenden unverziglich und nachweislich bekannt zu geben.
Die Studiengangsleitung hat die Mitglieder der Prifungskommission spdtestens vier
Wochen vor der miindlichen Prifung schriftlich zu laden. Den Kommissionsmitglie-
dern ist vor Beginn der mindlichen Abschlussprifung ein Verzeichnis der Prifungs-
kandidatinnen*Prifungskandidaten auszufolgen.

Die mundliche Abschlussprifung ist vor der Prifungskommission durch die Lehrkréfte
der betreffenden Lehrveranstaltungen, in denen laut GuK-SV eine kommissionelle
Prifung vorgesehen ist, abzunehmen.

14.3.3 Benotung der Abschlussprifung
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GemaB § 33 GuK-SV hat die Beurteilung der kommissionellen Abschlussprifung wie
folgt auszusehen:

Die Prifungskommission hat die Leistungen der Studierenden im Rahmen

1. der schriftlichen Abschlussarbeit und des Prifungsgespréchs sowie

2. der Teilprifungen der mindlichen Abschlussprifung zu beurteilen.

Der Beurteilung der mindlichen Abschlussprifung ist der Prifungserfolg in den be-
treffenden Unterrichtsféchern zugrunde zu legen, wobei jede Teilprifung einzeln zu
benoten ist. Bei der Beurteilung der Leistungen der Studierenden sind folgende Be-
urteilungsstufen (Noten) anzuwenden:

1. ,sehrgut” (1)

2. ,gut”(2)

3. ,befriedigend” (3)

4. ,gentgend” (4)

5. ,nicht gentgend” (5)

Eine positive Beurteilung ist bei den Noten 1 bis 4 gegeben.

14.3.4 Wiederholung, Verschiebung, optional Einsichtnahme
Regelung gemdfl GuK-SV BGBI.II Nr. 452/2005 §30-§37.

Wiederholen der kommissionellen Abschlussprifung:

Wird eine oder werden héchstens zwei Teilprifungen der miindlichen Abschlusspri-
fung mit ,nicht gentigend” beurteilt, darf je eine Wiederholungsprifung vor der Pri-
fungskommission abgelegt werden. Eine Teilprifung der mindlichen Abschlusspri-
fung darf héchstens zweimal wiederholt werden.

Die Wiederholungsprifungen sind frihestens zwei Wochen nach der mindlichen Ab-
schlussprifung abzulegen. Der Termin fir die Wiederholungsprifungen ist von der
Prifungskommission festzusetzen.

Nichtantreten zu einer Prifung im Rahmen der kommissionellen Abschlussprifung:
st eine Studierende*ein Studierender durch Krankheit oder aus anderen bericksich-
tigungswirdigen Grinden — wie insbesondere Geburt eines Kinds, Erkrankung oder
Tod eines Kinds, Wahl- oder Pflegekinds, schwere Erkrankung oder Tod eines sons-
tigen nahen Angehérigen — verhindert, zu Prifungen im Rahmen der kommissionel-
len Abschlussprifung anzutreten oder den Abgabetermin fir die schriftliche Ab-
schlussarbeit einzuhalten, sind die betreffenden Prifungen zum ehest méglichen Ter-
min nachzuholen bzw. ist ein neuer Abgabetermin von der Studiengangsleitung fest-
zusetzen. Tritt eine Studierende*ein Studierender zu einer Prifung im Rahmen der
kommissionellen Abschlussprifung nicht an oder gibt die schriftliche Abschlussarbeit
nicht ab, obwohl keine Verhinderungsgrinde gemaf Studien- und Prifungsordnung
vorliegen, ist die betreffende Prifung mit der Note ,nicht geniigend” zu beurteilen.
Uber das Vorliegen einer Verhinderung entscheidet die Prifungskommission nach
Anhérung der*des Studierenden.

Negative Beurteilung der kommissionellen Abschlussprifung:

Nach erfolglosem Ausschépfen der Wiederholungsméglichkeiten oder bei nicht frist-
gerechter Neuvorlage der schriftlichen Abschlussarbeit ohne Vorliegen einer gerecht-
fertigten Verhinderung ist der Universitatslehrgang mit ,nicht bestanden” zu beurtei-
len. Liegt ein besonders bericksichtigungswirdiger Grund vor, ist nach neuerlicher
Aufnahme gemaf Studien- und Prifungsordnung eine nochmalige Absolvierung des
Universitatslehrgangs zuléssig.

14.3.5 Gemaf Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind nachfolgende Daten 80 Jahre
zu sichern (§ 53 Z 6 UG): Name und Matrikelnummer, Bezeichnung von Prifungen
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15

und Themen wissenschaftlicher Arbeiten, vergebene ECTS-Anrechnungspunkte,
Name Prifer*in/Beurteiler*in, Datum der Prifung/Beurteilung, Prifungsergebnis.

ENDE DES STUDIUMS

Das Studium endet nach positiver Absolvierung aller Prifungen und Lehrveranstaltungen oder wird
ohne Abschluss beendet.

15.1

15.2

Gesamtnote und Gesamtbeurteilung

Zusatzlich zu den Beurteilungen fur die einzelnen Lehrveranstaltungen bzw. Facher ist am Ende
des Lehrgangs eine Gesamtbeurteilung zu vergeben. Die Gesamtbeurteilung leitet sich von
der Gesamtnote ab. Die Gesamtnote ergibt sich aus dem Notendurchschnitt gewichtet nach
ECTS Anrechnungspunkten und ist auf zwei Kommastellen gerundet darzustellen, wobei auf-
zurunden ist, wenn die Tausendstelstelle mindestens den Wert 5 hat

Aufgrund der Beurteilungen der kommissionellen Abschlussprifung ist eine Gesamtbeurteilung
durchzufihren. Bei der Beurteilung der Gesamtleistung der Studierenden im Rahmen der kom-
missionellen Abschlussprifung sind folgende Beurteilungsstufen anzuwenden:

1. ,mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden”,

2. ,mit gutem Erfolg bestanden”,

3. ,mit Erfolg bestanden” oder

4. ,nicht bestanden”.

Die Gesamtleistung ist ,mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden” zu beurteilen, wenn der rech-
nerische Durchschnitt der Noten gemaf3 § 33 (2) bis (4) GuK-SV unter 1,5 liegt und alle gemaf3
§ 21 Abs. 3 GuK-SV zu beurteilenden Praktika des Universitatslehrgangs mit ,,ausgezeichnet
bestanden” beurteilt wurden. Die Gesamtleistung ist ,mit gutem Erfolg bestanden” zu beurtei-
len, wenn der rechnerische Durchschnitt der Noten geméf3 § 33 (2) bis (4) GuK-SV unter 2,1
liegt und die gemaB § 21 (3) GuK-SV zu beurteilenden Praktika zumindest mit ,gut bestanden”
beurteilt wurden. Eine Wiederholungsprifung im Rahmen der kommissionellen Abschlusspri-
fung schliet die Gesamtbeurteilung ,mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden” oder ,mit gutem
Erfolg bestanden” aus.

Die Gesamtleistung ist ,mit Erfolg bestanden” zu beurteilen, wenn die Beurteilungen gemaf
8§ 33 (2) bis (4) GuK-SV zumindest ,genigend” sind und alle gemaB § 21 (3) GuK-SV zu
beurteilenden Praktika des Universitatslehrgangs zumindest mit ,bestanden” beurteilt wurden.
Die Gesamtbeurteilung des Universitatslehrgangs ist im Diplom (nach § 40 GuK-SV) einzutra-
gen.

Abschlussdokumente

Wenn alle Studienleistungen und die im geforderten Umfang geleisteten Praktika nach § 16
GuK-SV erfolgreich absolviert wurden, werden folgende Dokumente ausgehéndigt:
Ausbildungsbestétigung/Studienerfolgsnachweis

Zeugnis

Diplom

Dekret mit der akademischen Bezeichnung ,Akademische Expertin*Akademischer Experte fir
Pflege im Operationsbereich” in deutscher und englischer Sprache

Autf Anfrage der Studierenden kénnen die Gutachten zur Abschlussarbeit eingesehen werden.

Bei Verlust von Abschlussdokumenten ist eine Neuausstellung bei der zusténdigen Studien-
gangsorganisation schriftlich anzufragen. Nach Uberprifung, ob das Dokument ausgestellt
wurde, erfolgt gegen Gebuhr die Neuausstellung mit Originaldatum, elektronischer Unter-
schrift und dem Vermerk ,Duplikat”.
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15.3

15.4

15.5

15.6

16

16.1

16.2

16.3

Zeitpunkt der Fihrung der akademischen Bezeichnung

Die unter Punkt 3 genannte akademische Bezeichnung darf ab dem Zeitpunkt gefihrt werden,
wenn alle im Curriculum definierten Studienleistungen positiv absolviert und schriftlich bestd-
tigt wurden.

Widerruf der akademischen Bezeichnung

Die bereits verliehene akademische Bezeichnung kann im Nachhinein durch schriftlichen Be-
schluss der Rektorin*des Rektors entzogen werden, wenn die dafir erforderlichen Vorausset-
zungen oder curricularen Leistungen nachweislich vorgetduscht oder unter GesetzestUbertre-
tung bzw. Nichteinhaltung einschlagiger universitdrer Ordnungen unredlich erworben wurden.
Die Verleihungsurkunde ist einzuziehen.

Exmatrikulation

Die Exmatrikulation einer*eines Studierenden an der PMU wird von der jeweiligen Studien-
gangsorganisation administriert.

Nachfolgendes ist sicherzustellen:

e Begleichung aller offenen Studiengebihren, OH-Beitrdge und eventueller Mahnspesen

e Retournierung Studierendenausweis an die SALK-Zentralkasse

e Retournierung Bicher und Medien an die Universitétsbibliothek (Freigabebescheinigung)

e Sperre der Zugénge zur Lernplattform Moodle und dem Campus-Portal

o Die E-Mail-Adresse ,,...@stud.pmu.ac.at” bleibt nach erfolgter Exmatrikulation noch fir ein
Jahr aktiv und wird mit 1. August des Folgejahres nach Studienabschluss geldscht.

Alumni

Die Universitat behdlt sich vor, auch nach Abschluss des Studiums vormalige Studierende zum
Zwecke der Qualitétssicherung und des Marketings zu kontaktieren sowie relevante persénli-
che Daten zu speichern und universitatsintern zu verarbeiten.

MITWIRKUNG UND VERTRETUNG STUDIERENDER
OH-Vertretung (Rechte und Pflichten der Studierenden)

GemdB § 1 Abs. 3 des Hochschilerinnen- und Hochschilerschaftsgesetzes (HSG) 2014,
BGBI. | Nr. 45/2014, sind Studierende an Privatuniversitaten ab 01. 10. 2014 Mitglieder der
Osterreichischen Hochschilerlnnenschaft (OH) mit allen Rechten und Pflichten, solange sie
als ordentliche Studierende immatrikuliert sind.

OH-Gebihr und Sonderbeitrag

Die PMU ist auf Basis des HSG verpflichtet, die OH-Gebuhren (Studierenden- und Sonderbei-
trédge) halbjahrlich einzuheben, Stichtage sind der 01. 08. und 01. 02. jedes Jahrs. Dies un-
geachtet dessen, ob die*der Studierende innerhalb dieser definierten Zeitrdume ein ganzes
Semester oder nur einen Teil des Semesters an der PMU inskribiert ist und ungeachtet dessen,
ob sie*er innerhalb dieser Semester aufgrund eines Abschlusses exmatrikuliert oder weil sie*er

das Studium abbricht.

Im Fall der Nichteinzahlung ist die*der Studierende bis zur vollstéindigen Begleichung der OH-
Gebihren von allen Lehrveranstaltungen und Prifungen auszuschlieBen.

Alle weiteren Informationen und Regelungen sind, in der jeweils aktuell giltigen Version, auf
der Website der PMU zu finden http://www.pmu.ac.at/universitaet/organisation/oeh.html.

Versicherung
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Studierende sind tber die OH-Studierendenversicherung unfall- und haftpflichtversichert. Stu-
dierende, welche sich in einem aufrechten Arbeitsverhalinis befinden, sind durch die Anstellung
unfall- und sozialversichert.

16.4 Studierendenvertretung (StuVe)

Jeder Lehrgang kann jahrlich einen ,Vorsitz der Studierendenvertretung an der Paracelsus Me-
dizinischen Privatuniversitét” wéhlen. Dieser nimmt die studentische Vertretung fur lehrgangs-
interne Angelegenheiten wahr.

16.5 Jahrgangsvertretung

Die Wahl einer Jahrgangssprecherin*eines Jahrgangssprechers findet am Beginn der Ausbil-
dung statt.

17 ETHIK-KODEX FUR STUDIERENDE

Fur alle Studierenden gilt der Ethik-Kodex fir Studierende in der jeweils giltigen Fassung, welcher
allen Studierenden zugdanglich ist.

Studierende sollen sowohl von ihren Kommilitoninnen*Kommilitonen als auch von den Lehrenden
und Mitarbeitenden eine angemessene Verhaltensweise erwarten kénnen.

Verhalten, welches von anderen Studierenden, Lehrenden oder Mitarbeitenden der PMU bzw. ihrer
Kooperationspartnerschaften im Sinne des Ethik-Kodexes als unethisch, illegal oder in einer anderen
Art verwerflich befunden wird, sodass es nicht mit den definierten Verhaltensstandards vereinbar ist,
kann zur Verhéngung einer Bedenkzeit bzw. zu einem ,Ausschluss wegen nicht akademischen Ver-
haltens” fihren. Beispiele fir solche Verhaltensweisen sind Bedrohung oder Beldstigung, Mobbing,
Lugen, Diebstahl, Erschleichen von Prifungsergebnissen, ungebihrliches Verhalten gegentber Pati-
entinnen*Patienten oder ein Versto3 gegen die Schweigepflicht, den Datenschutz sowie ein Verhal-
ten, das dem Ruf der PMU in der Offentlichkeit schaden kénnte.

Wenn dies der Fall ist, soll jede*jeder Einzelne, die Verantwortung dafir Gbernehmen, die an-
dere*den anderen darauf anzusprechen. Eine administrative MaBnahme ist nicht zwingend notwen-

dig.

Wenn der Fall nicht unter den betroffenen Parteien geregelt werden kann, besteht die Maglichkeit,
eine schriftliche Beschwerde an Academic Services zu richten. In diesem Fall prift die Dekanin*der
Dekan des Fachbereichs die Beschwerde und bemiht sich um eine Lésung. Wenn eine Lésung des
Konflikts auf diesem Weg nicht méglich oder tunlich ist, so wird die Angelegenheit einer Disziplinar-
kommission zur Entscheidung Gbergeben.

17.1 Disziplinarkommission

Die Disziplinarkommission wird von der Vizerektorin*dem Vizerektor fir Studium und Lehre
einberufen. Es werden mindestens finf Mitglieder bestellt, wobei die Rektorin*der Rektor und
die Vizerektorin*der Vizerektor fir Studium und Lehre bzw. ihre*seine jeweiligen Vertretungen
iedenfalls zwei der funf Mitglieder darstellen. Die Gbrigen Mitglieder sind aus dem Lehrkérper
der PMU zu berufen.

Die*der betroffene Studierende wird Gber Zeit und Ort der Kommissionssitzung informiert und
erhdlt eine Zusammenfassung der Information, die von der Vizerektorin*dem Vizerektor dort
prasentiert wird. Die Vizerektorin*der Vizerektor oder ihre*seine Vertretung trégt der Kommis-
sion die Beschwerde gegen die Studierende*den Studierenden vor. Die*der Studierende hat
das Recht, die Beschwerde fihrende Person zu befragen und kann auch selbst Informationen
prasentieren, die der Kommission behilflich sein kénnten.
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Die Disziplinarkommission kann folgende Entscheidungen treffen:

= Das Verfahren wird eingestellt und die Beschwerde nicht weiter behandelt.

= Der*dem Studierenden wird eine Bedenkzeit auferlegt und sie*er muss eine vorgegebene
Handlungsweise befolgen, die zur zufriedenstellenden Lésung des Konfliktes fGhrt. Dieses
Ergebnis wird von der Universitdtsleitung reevaluiert.

= Die*der Studierende wird von der PMU wegen nicht akademischen Verhaltens ausgeschlos-
sen.

Die Entscheidung der Kommission wird schriftlich festgehalten und von Academic Services an
die Studierende*den Studierenden und die Universitétsleitung Gbermittelt.

Bei Ausschluss von der PMU kann die*der Studierende binnen 14 Tagen schriftlich und per-
sénlich Einspruch gegen die Entscheidung der Disziplinarkommission bei Academic Services
erheben. Der Einspruch ist in weiterer Folge persénlich vor der Universitatsleitung vorzutragen
und zu begriinden. Die dafir einzuberufende Sitzung wird von Academic Services festgesetzt.
Die Entscheidung der Universitétsleitung wird der*dem Studierenden schriftlich mitgeteilt.
Diese abschlieBende Entscheidung ist endgiltig und wird dem Vorstand der PMU Salzburg —
Privatstiftung zur Auflésung des Ausbildungsvertrages geméf3 Punkt Vertragsdauer/vorzeitiger
Auflésung Ubermittelt.

18 ERGANZENDE BESTIMMUNGEN

Ergénzend zu dieser Studien- und Prifungsordnung sowie dem Ausbildungsvertrag gelten weiters die
Bestimmungen der allgemein giltigen Regelwerke der PMU in der jeweils giltigen Fassung, welche
integrierte Bestandteile des Ausbildungsvertrages sind. Die fir den Lehrgang wichtigsten Dokumente
sind wie folgt:

= BenUtzungsordnung der Universitétsbibliothek am Standort Salzburg

= Datenschutz- und Benutzungsordnung fir das Campus-Portal und die Moodle-Lernplattform
= Datenschutzinformationen und Nutzungsbedingungen Videokonferenzsystem Microsoft TEAMS
= Datenschutzinformationen und Nutzungsbedingungen Videokonferenzsystem ZOOM

= Datenschutzerklarung Studierende

= Datenschutzerkléarung Umfragesysteme

= Datenschutz — Leitfaden fir Abschlussarbeiten

= Datenschutz - Information zur Videoiberwachung

= Ethik-Kodex fur Studierende

= |T-Policy der PMU fur Mitarbeitende und Lehrende

= |T-Policy der PMU fur Studierende

= Leitfaden Gendergerechte Sprache

= Richtlinie zur Affiliation an der PMU

= Richtlinien der Osterreichischen Agentur fir wissenschaftliche Integritdt (OAWI) zur Guten wis-
senschaftlichen Praxis (GWP-Richtlinien der OAWI)

= Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der PMU
= Hausordnung
Diese Dokumente sind im PMU Web unter ,Universitédt — Downloads” einsehbar.

Ergénzende lehrgangsspezifische Dokumente in der jeweils giltigen Fassung sind im PMU Web im
Download-Bereich des Lehrgangs abrufbar.

= Gebuhrenblatt Lehrgang

PMU Studien- und Prifungsordnung Universitétslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich
Paracelsus Medizinische Privatuniversitdt | Rev. Nr. 04 | Erstellt von: Sabine Zapf-Pingert, MScN, BA (Studiengangsleitung)
Beschluss durch Vizerektor fur Studium und Lehre am 30.08.2022 Seite 31 von 32



19 ANDERUNG DER STUDIEN- UND PRUFUNGSORDNUNG

Das Recht zu Anderungsvorschlégen im lehrgangsspezifischen Teil der Studien- und Prifungsord-
nung haben Studiengangsleitung, Dekanin*Dekan des Fachbereichs, Curriculumskommission und
die OH-Vertretung. Vorschlige fir die Studien- und Prisfungsordnung sind schriftlich bei der Studi-
engangsleitung zu einem definierten Stichtag einzubringen. Im Rahmen der Erstellung des Ande-
rungsentwurfs kénnen von der Studiengangsleitung Vorschlége angenommen oder abgelehnt wer-
den. Der Anderungsentwurf ist der Dekanin*dem Dekan des Fachbereichs, Curriculumskommission
und OH-Vertretung zur Kenntnis zu bringen.

Der Anderungsentwurf wird Gber die Dekanin*den Dekan des Fachbereichs bis Mitte Mai der Vize-
rektorin*dem Vizerektor zur Beschlussfassung im Leitungsteam Studium und Lehre vorgelegt.

Im Falle fehlenden Einvernehmens zwischen Studiengangsleitung, Dekanin*Dekan des Fachbereichs
und OH-Vertretung kénnen Studiengangsleitung und/oder OH-Vertretung als Gast zur Anhérung in
die Sitzung des Leitungsteams Studium und Lehre eingeladen werden.

Anderungen der Studien-und Prifungsordnung werden jeweils nach der Beschlussfassung umgehend
durch die Studiengangsleitung veréffentlicht.

Die Studien- und Prifungsordnung gilt fir alle Studierenden eines Lehrgangs in der jeweils aktuellen
Fassung.

Die Universitdt hat im Sinne der Qualitétssicherung die Verantwortung den Lehrgang fortwahrend
weiter zu entwickeln. Daraus resultierende Abweichungen fir einzelne Jahrgénge sind in einer Uber-
gangsregelung zu dokumentieren.

Vorschlége zu Anderungen des PMU-weit einheitlichen Teils der Studien- und Profungsordnung kén-
nen von allen Studiengangsleitungen, Dekaninnen*Dekane der Fachbereich und OH-Vertretungen
Uber Academic Services an die Vizerektorin*den Vizerektor fir Studium und Lehre eingebracht wer-
den.

20 INKRAFTTRETEN

Diese Studien- und Prifungsordnung tritt 01.08.2022 in Kraft.

Die jeweils geltende Fassung der Studien- und Prifungsordnung XY findet im gesamten Lehrgang
und fur alle Studierende Anwendung (sofern nicht abweichende Regelungen fir einzelne Jahrgénge
explizit vorgesehen sind) und ist auf der Website der PMU veréffentlicht.

PMU Studien- und Prifungsordnung Universitétslehrgang — Sonderausbildung Pflege im Operationsbereich
Paracelsus Medizinische Privatuniversitdt | Rev. Nr. 04 | Erstellt von: Sabine Zapf-Pingert, MScN, BA (Studiengangsleitung)
Beschluss durch Vizerektor fur Studium und Lehre am 30.08.2022 Seite 32 von 32



	1 Präambel
	2 Rechtsgrundlage und Geltungsbereich
	3 Der Lehrgang im Überblick
	4 Ausbildungsziele
	5 Zulassung
	5.1 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
	5.2 Vorbehaltliche Zulassung
	5.3 Erlöschen der Zulassung

	6 Auswahl- und Aufnahmeverfahren
	6.1 Bewerbung – Bewerbungsunterlagen
	6.2 Auswahlverfahren

	7 Anerkennung von Vorleistungen
	8 Immatrikulation, Inskription
	8.1 Immatrikulation, Inskription
	8.2 Studierendenausweis

	9 Anwesenheit, Beurlaubung und Freistellung
	9.1 Anwesenheit
	9.2 Krank- und Gesundmeldungen, Ersatzleistungen
	9.2.1 Abwesenheiten bzw. Fehlzeiten bestehen, wenn Krankheit oder andere Ereignisse Studierende hindern, an einer Lehrveranstaltung teilzunehmen. Wenn Studierende andere Studierende in ihrer Teilnahme am Unterricht behindern oder die Sicherheit (z. B....
	9.2.2 Im Krankheitsfall oder bei gleich zu haltenden begründeten Abwesenheiten ist der*dem jeweiligen Lehrveranstaltungsverantwortlichen und der Studiengangsorganisation eine Information im Voraus bzw. unmittelbar nach Eintreten der Verhinderung schri...
	9.2.3 Ersatzleistung, z. B. Studierende, welche die Mindestanwesenheit einer Lehrveranstaltung unterschreiten, müssen bei der*dem Lehrenden um Zuteilung einer Ersatzleistung ersuchen (z. B. Schreiben eines themenbezogenen Essays, Ausarbeitung eines vo...
	9.2.4 Bei Vorliegen besonderer Gründe (z. B. Krankheit, Notfälle in der nahen Familie) kann die Studiengangsleitung im Einvernehmen mit der*dem Lehrveranstaltungsverantwortlichen etc. die Mindestanwesenheit einer Lehrveranstaltung individuell herabset...

	9.3 Beurlaubung und Freistellung
	9.3.1 Für die Dauer der Beurlaubung fallen keine Studiengebühren an. Studierende in Beurlaubung haben weiterhin Zugang zur Bibliothek, zu den elektronischen Plattformen der PMU und erhalten alle relevanten Informationen zum Studium durch die Studienga...
	Die im Ausbildungsvertrag festgelegte Verpflichtung zum regelmäßigen Abrufen der PMU E-Mail-Adresse bleibt auch während der Beurlaubung bestehen, um den Überblick über etwaige PMU-Information und Rechnungen zu gewährleisten.


	10 Curriculum
	10.1 Didaktisches Konzept
	10.2 Lehrveranstaltungstypen und ECTS Anrechnungspunkte
	10.3 Studienplan
	10.4 Curriculumskommission

	11 Organisation und Lehr- und Lernressourcen
	11.1 Organisationsstruktur und Betreuung
	11.2 E-Learning Plattformen und Moodle
	11.3 Universitätsbibliothek der PMU
	11.4 Unterrichtsorte

	12 Prüfungen und Leistungsnachweise
	12.1 Prüfungsarten
	12.1.1 Es wird zwischen Teilprüfungen und Gesamtprüfungen einer Lehrveranstaltung bzw. eines Stoffgebiets und der Abschlussprüfung des Lehrgangs unterschieden.
	12.1.2 Prüfungen können mündlich, mündlich-praktisch oder schriftlich abgehalten werden. Mündliche und mündlich-praktische Prüfungen können als Einzel- oder Gruppenprüfungen durchgeführt werden. Es können Einzel- und Gruppennoten vergeben werden.
	12.1.3 Schriftliche Prüfungen können als Klausur- oder Projektarbeiten, narrative Prüfungen, Studienarbeiten bzw. Essays oder in elektronischer Form durchgeführt werden.
	12.1.4 Mündliche sowie schriftliche Prüfungen können vor Ort an der PMU sowie ortsunabhängig durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber obliegt der Studiengangsleitung.
	12.1.5 Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt die Beurteilung aufgrund schriftlicher und/oder mündlicher Beiträge der Studierenden. Die Bewertungskriterien der zu erbringenden Beiträge sowie die erforderliche Anwesenheit werden von der*dem...
	12.1.6 Prüfungen können durch eine einzelne Prüferin*einen einzelnen Prüfer oder eine Prüfungskommission durchgeführt werden. Bei mündlichen Prüfungen wird nach Möglichkeit ein Prüfungsbeisitz hinzugezogen werden.
	12.1.7 Kommissionelle Prüfungen werden von einer Prüfungskommission abgehalten.

	12.2 Benotung
	12.2.1 Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen.
	12.2.2 Wenn die Form der Beurteilung gemäß Punkt 12.2.1 unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive Beurteilung „erfolgreich teilgenommen“ bzw. die negative Beurteilung „nicht genügend“ zu lauten.

	12.3 Anwesenheit bei Prüfungen
	12.3.1 Zulassung zur Prüfung
	12.3.2 Prüfungsverhinderung
	12.3.3 Ein unentschuldigtes Nichtantreten zu einer Prüfung sowie ein selbst eigenverschuldetes Nichterfüllen der Voraussetzungen zum Prüfungsantritt (z. B. unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht, welches die maximal zulässige Abwesenheit überstei...

	12.4 Bekanntgabe der Prüfungs- und Beurteilungsmodalitäten
	12.4.1 Die*der Lehrveranstaltungsverantwortliche ist bis zu Beginn der Lehrveranstaltung verpflichtet, den Studierenden Folgendes bekannt zu geben:
	12.4.2 Prüfungs- oder Beurteilungsmodalitäten sind je Lehrveranstaltung definiert. Eine Änderung dieser Modalitäten ist nur in begründeten Situationen von der*dem Lehrenden mit Zustimmung der Studiengangsleitung und mehrheitlichem Einverständnis der S...

	12.5 Durchführung der Prüfungen
	12.5.1 Bei der Prüfung ist den Studierenden Gelegenheit zu geben, den Stand der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nachzuweisen. Dabei ist auf den Inhalt und den Umfang des Stoffs der Lehrveranstaltungen Bedacht zu nehmen.
	12.5.2 Das Bei-Sich-Führen und Verwenden von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten während einer Prüfung ist nicht erlaubt, ausgenommen die*der Lehrende schreibt die Verwendung elektronischer Geräte, wie z. B. Taschenrechner, Laptops, Mikr...
	12.5.3 Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Informationen darüber sind bei der jeweiligen Studiengangsorganisation zu erfragen. Es ist zulässig, den Zutritt erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen zu...
	12.5.4 Auf Verlangen der Prüfungsaufsicht sind Studierende verpflichtet, ihre Identität durch Vorlage ihres Studierendenausweises und eines amtlichen Lichtbildausweises nachzuweisen. Sofern die Identität nicht nachgewiesen kann, erfolgt der Ausschluss...
	12.5.5 Eine mündliche Prüfung soll pro Studierender*Studierendem in der Regel 60 Minuten nicht überschreiten.
	12.5.6 Das Ergebnis einer mündlichen Prüfung ist der*dem Studierenden unmittelbar nach der Prüfung bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ beurteilt, sind die Gründe dafür der*dem Studierenden zu erläutern. Im Fall kommissioneller Prüfungen sowie ...
	12.5.7 Bei mündlichen Wiederholungs- und Abschlussprüfungen ist ein Prüfungsprotokoll zu erstellen, das folgende Angaben enthalten muss:
	12.5.8 Die Vizerektorin*der Vizerektor für Studium und Lehre ist berechtigt, nähere Bestimmungen über die organisatorische Abwicklung von Prüfungen durch gesonderte Anordnung festzulegen.
	12.5.9 Regelung für Prüfungen über die Moodle-Lernplattform oder andere elektronische Prüfungsformate:
	12.5.10 Die*der Studierende ist berechtigt, behauptete Unregelmäßigkeiten bei der Dekanin*dem Dekan des Fachbereichs binnen zwei Wochen nach Einsichtnahme der Prüfung schriftlich und begründet zu beanstanden. Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs ode...
	12.5.11 Sofern Studierende aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung an einer Prüfung in der vorgesehenen Art nicht teilnehmen können, kann individuell und im Einvernehmen mit dem zuständigen Lehrenden eine abweichende Prüfungsform vereinbart werde...
	12.5.12 Nach erfolgter Korrektur der Lehrveranstaltungsleiterin*des Lehrveranstalterleiters werden die Notenlisten an die Studiengangsleitung übergeben und auf der Lernplattform Moodle eingetragen.
	12.5.13 Hinweis zu jährlicher Aktualisierung/Veränderung von Prüfungsfragen Eine Prüfungsfrage darf maximal dreimal binnen sechs Jahren verwendet werden. Mindestens 10 % der Fragen einer Prüfung müssen jedes Jahr neu erstellt sein.

	12.6 Prüfungseinsicht
	12.7 Zeugnisse und Leistungsnachweise
	12.7.1 Die Beurteilung der Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten ist jeweils durch ein Zeugnis zu beurkunden. In der Regel werden Sammelzeugnisse ausgestellt, die nach Einlangen aller Noten eines Studienjahrs oder Studienabschnitts ausgestellt wer...
	12.7.2 Die Zeugnisse sind in der Form von der Vizerektorin*dem Vizerektor für Studium und Lehre festzulegen und haben jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:
	12.7.3 In Zeugnissen über die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten ist auch deren Thema anzugeben. Im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Arbeiten gelten im Übrigen die Bestimmungen jener Ordnungen, die diese wissenschaftlichen Arbeiten näher regel...
	12.7.4 Zeugnisse werden elektronisch ausgestellt. Die Abschlussurkunde ist gemäß Punkt 15.2 zu fertigen.

	12.8 Abbruch von Prüfungen und Ungültigkeitserklärung der Beurteilung
	12.8.1 Wenn eine Studierende*ein Studierender die Prüfung ohne wichtigen Grund abbricht, ist die Prüfung negativ zu beurteilen. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, hat in strittigen Fällen die Studiengangsleitung auf Antrag der*des Studierenden und nach ...
	12.8.2 Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs hat die Beurteilung einer Prüfung für nichtig zu erklären, wenn die Zulassung zu dieser Prüfung erschlichen wurde.
	12.8.3 Die Dekanin*dem Dekan des Fachbereichs hat überdies die Beurteilung einer Prüfung oder einer wissenschaftlichen Arbeit für nichtig zu erklären, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde.
	12.8.4 Die Prüfungsaufsicht hat die Pflicht, eine laufende Prüfung für jene Studierende*jenen Studierenden abzubrechen, welche*welcher unerlaubte Hilfsmittel einsetzt oder bei welcher*welchem der Umstand der Erschleichung der Prüfungsleistung gegeben ...
	12.8.5 Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen anzurechnen.
	12.8.6 Sollte im Verlauf des gesamten Studiums einer*eines Studierenden dreimal eine Prüfung für nichtig erklärt werden, erfolgt der Ausschluss vom Studium (siehe Punkt 17 „Ethik-Kodex für Studierende“).

	12.9 Wiederholung von Prüfungen
	12.9.1 Die Wiederholung einer negativ beurteilten Prüfung kann maximal dreimal erfolgen. Die negativ beurteilte Prüfung wird mit der positiven Beurteilung der Wiederholungsprüfung nichtig. Die dritte Wiederholungsprüfung ist als kommissionelle Prüfung...
	12.9.2 Die negative Beurteilung der letzten Wiederholungsprüfung durch die Prüfungskommission führt zum Ausschluss aus dem Studium (Vertragsauflösung). In begründeten Ausnahmefällen kann die Rektorin*der Rektor eine Wiederholung der kommissionellen Pr...
	12.9.3 Nur eine positive Beurteilung aller Lehrveranstaltungen des vergangenen Studienjahrs ermöglicht den Aufstieg in das nächste Studienjahr. Bei Krankheit der*des Studierenden (ärztliche Bestätigung erforderlich) oder nachweislich triftigem Grund w...
	12.9.4 Wiederholung einer bestandenen Prüfung
	Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.

	12.10 Prüfungskommissionen
	12.10.1 Kommissionelle Prüfungen sind mündlich durchzuführen, folglich sind alle Regelungen für mündliche Prüfungen auch auf kommissionelle Prüfungen anzuwenden.
	12.10.2 Zusammensetzung der Prüfungskommission
	12.10.3 Bei kommissionellen Prüfungen hat jedes Mitglied der Prüfungskommission während der gesamten Prüfungszeit anwesend zu sein.
	12.10.4 Die*der Vorsitzende der Prüfungskommission hat für den geordneten Ablauf der Prüfung zu sorgen. Ein Prüfungsprotokoll ist zu führen.
	12.10.5 Die Dekanin*der Dekan des Fachbereichs ist berechtigt, auch Personen mit einer Lehrbefugnis an einer anerkannten inländischen oder nicht österreichischen Universität oder an einer anderen inländischen oder nicht österreichischen, den Universit...
	12.10.6 Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis einer Prüfung durch die Prüfungskommission hat direkt im Anschluss an die Prüfung in einer nicht öffentlichen Sitzung zu erfolgen. Die*der Vorsitzende übt das Stimmrecht wie die übrigen Mitglieder ...
	12.10.7 Gelangt die Prüfungskommission zu keinem einstimmigen Beschluss über die Prüfungsnote, sind die von den Mitgliedern vorgeschlagenen Beurteilungen zu addieren, das Ergebnis der Addition durch die Zahl der Mitglieder zu dividieren und das Ergebn...
	12.10.8 Zum Vorgehen bei negativer Beurteilung der letzten Wiederholungsprüfung durch die Prüfungskommission siehe Punkt 12.9.2.
	12.10.9 Sofern Abschlussprüfungen vorgesehen sind, sind diese als kommissionelle Prüfungen entsprechend Punkt 14.3 durchzuführen.

	12.11 Aufbewahrungspflicht

	13 Evaluierungen
	13.1 Evaluierungskonzept
	13.2 Evaluierungsablauf

	14 Abschlussarbeit und -prüfung
	14.1 Allgemeines
	14.2 Abschlussarbeit
	14.2.1 Thema und Umfang
	14.2.2 Gemeinsame Bearbeitung eines Themas einer Abschlussarbeit durch mehrere Studierende ist zulässig, sofern einzelne Teile der Gruppenarbeit einzelnen Personen zugeordnet werden können, die diese eigenständig erarbeitet haben.
	14.2.3 Betreuung
	14.2.4 Exposé
	14.2.5 Formale Richtlinien
	14.2.6 Abgabe der Abschlussarbeit
	14.2.7 Plagiatsprüfung
	14.2.8 Begutachtung
	14.2.9 Benotung
	14.2.10 Benützungsbeschränkung der Abschlussarbeit
	14.2.11 Veröffentlichung der Abschlussarbeit
	14.2.12 Wiederholung der Abschlussarbeit

	14.3 Abschlussprüfung
	14.3.1 Voraussetzungen für die Abschlussprüfung
	14.3.2 Abhaltung der Abschlussprüfung
	14.3.3 Benotung der Abschlussprüfung
	14.3.4 Wiederholung, Verschiebung, optional Einsichtnahme
	14.3.5 Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind nachfolgende Daten 80 Jahre zu sichern (§ 53 Z 6 UG): Name und Matrikelnummer, Bezeichnung von Prüfungen und Themen wissenschaftlicher Arbeiten, vergebene ECTS-Anrechnungspunkte, Name Prüfer*in/Beu...


	15 Ende des Studiums
	15.1 Gesamtnote und Gesamtbeurteilung
	15.2 Abschlussdokumente
	15.3 Zeitpunkt der Führung der akademischen Bezeichnung
	15.4 Widerruf der akademischen Bezeichnung
	15.5 Exmatrikulation
	15.6 Alumni

	16 Mitwirkung und Vertretung Studierender
	16.1 ÖH-Vertretung (Rechte und Pflichten der Studierenden)
	16.2 ÖH-Gebühr und Sonderbeitrag
	16.3 Versicherung
	16.4 Studierendenvertretung (StuVe)
	16.5 Jahrgangsvertretung

	17 Ethik-Kodex für Studierende
	17.1 Disziplinarkommission

	18 Ergänzende Bestimmungen
	19 Änderung der Studien- und Prüfungsordnung
	20 Inkrafttreten

